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1. Änderungsordnung zur Prüfungsordnung 
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

für das weiterbildende 
Masterstudium „Hochschul- und Wissenschaftsmanagement“ 

vom 14. März 2016 

vom 17. Mai 2017 

 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-

Westfalen (Hochschulgesetz –  HG -) in der Fassung des Hochschulzukunftsgesetzes vom 16. 

September 2014 (GV. NRW. 2014, S. 547) hat die Westfälische Wilhelms-Universität die 

folgende Prüfungsordnung erlassen: 

 
Artikel I  
Die Prüfungsordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster für das 
weiterbildende Masterstudium „Hochschul- und Wissenschaftsmanagement“ vom 18. 
März 2016 (AB Uni 2016/09) wird, unter Neufassung der bisherigen § 6 Absatz 3, § 7 
Absatz 3, § 13, § 14, § 20 und der Überschrift des § 16, insgesamt wie folgt neu gefasst: 

 

„§ 1 
Geltungsbereich 

Diese Prüfungsordnung regelt die Prüfungen für das weiterbildende Masterstudium „Hochschul- 

und Wissenschaftsmanagement“ an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. 

§ 2 
Ziele des Studiums und Zweck der Prüfung 

(1) Das Studium „Hochschul- und Wissenschaftsmanagement“ ist ein weiterbildendes 

Masterstudium. Es dient der wissenschaftlichen Vertiefung und berufsbezogenen 

Ergänzung von Fachkenntnissen und Erfahrungen durch praxisbezogene Lehrangebote 

und Studienformen auf den Gebieten des Hochschul- und Wissenschaftsmanagements 

für Studierende, die gem. § 4 Abs. 1 bereits ein Hochschulstudium absolviert und 

Erfahrungen in einer beruflichen Tätigkeit, insbesondere in den Bereichen Hochschule 

und Wissenschaft, gewonnen haben. Die Studierenden sollen vor allem den aktuellen 

Erkenntnisstand sowie Kenntnisse der grundlegenden Methoden und neueren 

Entwicklungen der vielschichtigen Managementaufgaben im Hochschul- und 
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Wissenschaftsbereich erlernen. Das Studium verfolgt darüber hinaus das Ziel, den 

Studierenden die Fähigkeit zum Lösen komplexer Problemstellungen sowie 

Teamfähigkeit zu vermitteln. 

(2) Durch die Masterprüfung und insbesondere die Masterarbeit soll festgestellt werden, ob 

die Studierenden Wissen, Erfahrungen und Fertigkeiten auf dem Gebiet des 

Managements von Hochschule und Wissenschaft erworben haben, die ihre durch 

Erststudium und Praxis erworbenen Kenntnisse erweitern, und ob sie ein vertieftes 

Verständnis für die Zusammenhänge des Hochschul- und Wissenschaftsmanagements 

besitzen sowie über die Handlungskompetenzen verfügen, entsprechende 

wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse sowie die erworbenen Erfahrungen 

interdisziplinär anzuwenden. 

§ 3 
Hochschulgrad 

Bei erfolgreicher Erbringung der für das Studium erforderlichen Prüfungsleistungen verleiht die 

Westfälische Wilhelms-Universität Münster nach § 66 Abs. 1 und 6 HG den Hochschulgrad 

einer/eines „Master of Arts (M.A.)“. 

§ 4 
Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen  

(1) Auf Antrag können Bewerber/-innen zum Weiterbildungsstudiengang „Hochschul- und 

Wissenschaftsmanagement“ zugelassen werden, die  

a) an einer Hochschule im In- oder im Ausland einen ersten einschlägigen 

berufsqualifizierenden  Abschluss im Sinne von Abs. 2 erworben haben, 

b) über eine einschlägige, mindestens einjährige Berufserfahrung in einer Hochschule 

und/oder Wissenschaftseinrichtung  und/oder im öffentlichen Dienst verfügen, und die 

c) die Prüfung zum Master „Hochschul- und Wissenschaftsmanagement“ nicht endgültig 

nicht bestanden haben und hierüber eine entsprechende Erklärung abgeben. 

Die unter a) – c) genannten Voraussetzungen sind schriftlich nachzuweisen. 

Für Bewerber/-innen, die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht an einer 

deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, ist weitere Voraussetzung der schriftliche 

Nachweis von für die aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen ausreichenden 

Kenntnissen der deutschen Sprache. Der Nachweis wird gemäß den Bestimmungen der DSH-

Prüfungsordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster erbracht; er ist nicht 

erforderlich für Bewerber/innen, deren Muttersprache Deutsch ist. 

(2) Als ein erster einschlägiger berufsqualifizierender Hochschulabschluss werden 
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anerkannt: 

a) Bachelor in einem Studiengang an einer Hochschule mit mindestens 210 LP (z. B. in 

Wirtschaftswissenschaften, Psychologie, Sozialwissenschaften, Naturwissenschaften 

etc.) 

b) Diplom, Master, Magister, Staatsexamen oder ein gleichwertiger Abschluss eines 

Hochschulstudiums mit mindestens 210 LP 

Vergleichbare Abschlüsse an einer ausländischen Hochschule werden ebenfalls anerkannt.   

(3) Die Überprüfung der Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen obliegt dem 

Prüfungsausschuss gemäß § 15 dieser Prüfungsordnung. Er kann die Zulassung unter 

dem Vorbehalt aussprechen, dass ein gültiger Studienvertrag mit der WWU Weiterbildung 

gemeinnützige GmbH vorgelegt wird. 

In begründeten Fällen kann der Prüfungsausschuss eine Bewerberin/einen Bewerber aufgrund 

der Anrechnung besonderer nachgewiesener Qualifikationsleistungen, die von dieser/diesem 

in ihrer/seiner vorangehenden beruflichen Praxis erbracht worden sind, auch zulassen, wenn 

diese/-r einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss erworben hat, der weniger als 

210 LP umfasst. In diesen Fällen können bis zu 30 LP angerechnet werden. Die 

Qualifikationsleistungen müssen mit den Lernzielen des Studiengangs in Zusammenhang 

stehen und sind schriftlich nachzuweisen. Die erforderliche einschlägige einjährige 

Berufserfahrung kann für die Anrechnung von LP nicht berücksichtigt werden, sondern muss 

zusätzlich erfüllt sein. Eine doppelte Anrechnung findet nicht statt. 

Als Qualifikationsleistungen anrechenbar sind insbesondere: 

a) Theoretisches Fachwissen, nachgewiesen durch absolvierte Fort- und 

Weiterbildungen im Bereich des Wissenschafts- und Hochschulmanagements, des 

Strategischen Managements, Finanzen und Controlling, Führung, Personal und 

Organisation, Kommunikationsmanagement, Marken- und Marketing-Management, 

Evaluation und Qualitätsmanagement oder Internationalisierung. Außerdem können 

berufsbegleitend absolvierte Prüfungen angerechnet werden.  

b) Praktisches Fachwissen, nachgewiesen durch einschlägige Tätigkeiten mit Bezug 

zum Studiengang. Die Einschlägigkeit der Tätigkeit ist dann anzunehmen, wenn diese 

insbesondere in Hochschul- und Wissenschaftsmanagementbereichen ausgeübt 

wird. Absolvierte Praktika oder Berufsausbildungen können angerechnet werden, 

wenn sie inhaltlichen Bezug zum Studiengang aufweisen.  

c) Berufliche Handlungskompetenzen (z.B. Führung von Mitarbeitern in der Verwaltung, 

Managementaufgaben im Team, Übernahme von Verantwortung, Treffen von 

Entscheidungen, selbständiges Handeln) 
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d) Besondere Kompetenzen (z.B. Lösung komplexer Problemstellungen, Einsatz 

praktischer Fertigkeiten, Kreativität und Innovation, Kommunizieren von Ideen, 

Problemen, Lösungen) 

Die Anrechnungsvoraussetzungen sind in jedem Einzelfall individuell festzustellen. Eine 

pauschale Anrechnung von Berufserfahrung findet nicht statt. 

§ 5 
Regelstudienzeit, Studienbeginn, Studienumfang 

(1) Die Regelstudienzeit beträgt 30 Monate (5 Semester à 6 Monate). Diese Zeit schließt die 

Masterarbeit mit ein.  

(2) Das Studium kann i.d.R. alle 12 Monate aufgenommen werden. 

(3) Mit mindestens ausreichenden (4,0) Prüfungsleistungen zu jedem Modul einschließlich 

der Masterarbeit erwerben die Studierenden Leistungspunkte (LP). Für einen 

erfolgreichen Abschluss des Studiums sind insgesamt 90 LP zu erwerben. Für den 

Erwerb eines LP wird ein Arbeitsaufwand von 25 Stunden zugrunde gelegt. Das 

Gesamtvolumen des Studiums entspricht einem Arbeitsaufwand von 2250 Stunden. Auf 

Präsenzlehrveranstaltungen entfallen 360 Stunden, auf das Selbststudium 990, auf die 

Projektphase 160 Stunden, auf die Projektarbeit 140 Stunden sowie 600 Stunden auf die 

Masterarbeit. Ein LP entspricht einem Credit-Point nach dem ECTS (European Credit 

Transfer System). 

§ 6 
Aufbau des Studiums 

(1) Das Lehrprogramm des Weiterbildungsstudienganges ist modular aufgebaut. Jedes 

Modul besteht aus einer Präsenzphase und einer Phase des Selbststudiums. Das 

Studium setzt sich aus 7 Pflicht- und 2 Wahlpflichtmodulen sowie einer Praxisphase mit 

Projektarbeit und der Masterarbeit zusammen. Die Module werden in 

Veranstaltungsblöcken angeboten. Die Präsenzveranstaltungen finden i.d.R. in Münster 

statt. 

(2) Die Präsenzveranstaltungen werden in Form von praktischen Übungen, Seminaren oder 

vergleichbaren Lehrveranstaltungen angeboten. 

(3) Die Module sind nach Inhalt und Umfang wie folgt strukturiert: 
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Semester Module  

1. 

Semester 

Modul 1 (6 LP): 
Grundlagen des Wissenschafts- und Hochschulsystems I – 

Externe Perspektive 
(Präsenzveranstaltungen an 4,5 Tagen) 

Modulabschlussprüfung 1: Hausarbeit 
(6 Wochen Bearbeitungszeit/ca. 10-12 Textseiten) 

 

Modul 2 (6 LP): 
Grundlagen des Wissenschafts- und Hochschulsystems II – 

Rechtliche Rahmenbedingungen 
(Präsenzveranstaltungen an 4,5 Tagen) 

Modulabschlussprüfung 2: Klausur (120 Min.) 

 

Modul 8a-g (6 LP): 
Wahlpflichtmodul 1 

(Präsenzveranstaltungen an 4,5 Tagen) 
Modulabschlussprüfung 8a-g: je nach Modul 

 

2. 

Semester 

Modul 3 (6 LP): 
Strategisches Management 

(Präsenzveranstaltungen an 4,5 Tagen) 
Modulabschlussprüfung 3: Klausur (120 Min.) 
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Modul 4 (6 LP): 
Kommunikationsmanagement 

(Präsenzveranstaltungen an 4,5 Tagen) 
Modulabschlussprüfung 4: Hausarbeit (6 Wochen Bearbeitungszeit/ca. 10 – 15 

Textseiten) 

3.  

Semester 

Modul 5 (6 LP): 
Personal und Organisation 

(Präsenzveranstaltungen an 4,5 Tagen) 
Modulabschlussprüfung 5: Klausur (120 Min.) 

Modul 8 a-g (6 LP): 
Wahlpflichtmodul 2 

(Präsenzveranstaltungen an 4,5 Tagen) 
Modulabschlussprüfung 8a-g: je nach Modul 

4. 

Semester 

 

Modul 6 (6 LP): 
Finanzen und Controlling 

(Präsenzveranstaltungen an 4,5 Tagen) 
Modulabschlussprüfung 6: Klausur (120 Min.) 

 

Modul 7 (6 LP): 
Führung 

(Präsenzveranstaltungen an 4,5 Tagen) 
Modulabschlussprüfung 7: Fallstudie 

(4 Wochen Bearbeitungszeit/ca. 5 Textseiten) 

5.  
Semester 

Modul 10 (24 LP): 
Masterarbeit 
(6 Monate) 

Modulabschlussprüfung 10:  
schriftliche Ausfertigung (max. 50 Textseiten) 

 

 

Als Wahlpflichtmodul 8a-g (je 6 LP) werden je nach Bedarf angeboten: 
 

Modul 8a: IT- Management 
Modulabschlussprüfung: Mündliche Prüfung (ca. 20- 30 Min.) 
 
Modul 8b: Marken- und Marketing-Management 
Modulabschlussprüfung: Fallstudie (4 Wochen Bearbeitungszeit/ ca. 5 Textseiten) 
 
Modul 8c: Evaluation und Qualitätsmanagement 
Modulabschlussprüfung: Hausarbeit (6 Wochen Bearbeitungszeit/ca. 15 Textseiten) 
 
Modul 8d: Netzwerkmanagement und Fundraising 
Modulabschlussprüfung: Klausur (120 Min.) 
 
Modul 8e: Internationalisierung 
Modulabschlussprüfung: Hausarbeit (6 Wochen Bearbeitungszeit/ca. 10-15 
Textseiten) 
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Modul 8f: Innovationsmanagement 
Modulabschlussprüfung: Klausur (120 Min.) 
 
Modul 8g: Wissensmanagement 
Modulabschlussprüfung: Präsentation (ca. 20- 30 Min.) 

 
 

(4) Die Lehrveranstaltungen der Module zielen darauf ab, in den verschiedenen 

Fachgebieten des Hochschul- und Wissenschaftsmanagements möglichst umfassende 

Kenntnisse zu vermitteln, einen Einblick in die vielfältigen Methoden, Fragestellungen und 

Problemlösungen der Gebiete zu geben und die Studierenden zu befähigen, aus den in 

den Gebieten verfügbaren vielfältigen wissenschaftlichen Erkenntnissen diejenigen 

auszuwählen, die für höchst unterschiedliche Problemstellungen in der Praxis von 

Bedeutung sind. Einige der Lehreinheiten sind dem Erwerb persönlicher Arbeitstechniken 

gewidmet. 

§ 7 
Prüfungsleistungen 

(1) Die Prüfungen zum Erwerb des Abschlussgrades werden studienbegleitend 

abgenommen.  

(2) Die Module 1 bis 8g werden jeweils mit einer Modulabschlussprüfung (Klausur, mündliche 

Prüfung/Präsentation, Fallstudie oder Hausarbeit) abgeschlossen. Dabei gelten die 

Studierenden mit der Teilnahme an den Lehrveranstaltungen dieser Module als für die 

zugehörigen Modulabschlussprüfungen angemeldet und zugelassen, sofern bis 4 

Wochen vor einem Prüfungstermin kein davon abweichender schriftlicher Antrag der/des 

Studierenden beim Prüfungsausschuss eingeht. Für Wiederholungsprüfungen gilt § 13. 
Mit der jeweiligen Prüfung soll die/der Studierende nachweisen, dass sie/er in begrenzter 

Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln die einschlägigen Sachverhalte darstellen, Probleme 

des Faches erkennen sowie adäquate Wege zu einer wissenschaftlich fundierten Lösung 

finden kann. 

(3) Das Modul 9 wird mit einer Projektarbeit abgeschlossen, mit welcher der/die Studierende 

zu einer speziellen Problemstellung des Hochschul- und Wissenschaftsmanagements 

zeigen soll, dass sie/er eigenständig auf Basis wissenschaftlicher Literatur 

Problemlösungen erarbeiten kann. Die Themen der Projektarbeit orientieren sich an der 

Praxisphase; für die Absolvierung der Projektarbeit ist eine schriftliche Anmeldung beim 

Prüfungsausschuss durch den/die Studierende bis spätestens 4 Wochen vor Beginn des 

festgesetzten Bearbeitungstermins erforderlich; mit der ordnungsgemäßen Anmeldung 

gelten die Studierenden als für diese Prüfung zugelassen.  

(4) Alle Prüfungsleistungen sind zu bewerten. Dabei sind folgende Noten zu verwenden: 
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1,0 = sehr gut (eine hervorragende Leistung) 

2,0 = gut (eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt) 

3,0 = befriedigend (eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht) 

4,0 = ausreichend (eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt) 

5,0 = nicht ausreichend (eine Leistung, die den Anforderungen wegen erheblicher Mängel 

nicht genügt) 

 Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können durch Erniedrigen oder 

Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 Zwischenwerte gebildet werden; Die Noten „0,7“ 

„4,3“, „4,7“ und „5,3“ sind dabei ausgeschlossen. 

(5) Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn ihre Gesamtnote mit mindestens ausreichend 

(4,0) bewertet worden ist. Für die Bewertung der Masterarbeit gilt § 9 Abs. 2. 

(6) Die Bewertung von mündlichen Prüfungsleistungen ist den Studierenden spätestens zwei 

Wochen, die Bewertung von schriftlichen Prüfungsleistungen spätestens 10 Wochen 

nach Erbringung der Leistung mitzuteilen. Für die Masterarbeit gilt § 9 Abs. 3. 

(7) Weist eine/ein Studierende/r durch ärztliches Zeugnis nach, dass sie/er wegen einer 

chronischen Erkrankung oder einer Behinderung nicht in der Lage ist, eine Prüfung ganz 

oder teilweise in der vorgesehenen Form oder in der vorgesehenen Frist oder 

Bearbeitungszeit abzulegen, so hat die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf 

Antrag ihr/ihm zu gestatten, gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu 

erbringen bzw. hat die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf Antrag ihr/ihm die 

Fristen bzw. die Bearbeitungszeiten entsprechend zu verlängern. Zur Glaubhaftmachung 

einer chronischen Erkrankung oder Behinderung kann dabei die Vorlage geeigneter 

Nachweise verlangt werden; hierzu zählen insbesondere ärztliche Atteste oder, falls 

vorhanden, Behindertenausweise. Bei Entscheidungen nach Satz 1 ist auf Wunsch 

der/des Studierenden die/der zuständige Behindertenbeauftragte/Vertreters für 

Studierende mit Behinderung und chronisch Erkrankte zu beteiligen.  

§ 8 
Die Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass die/der Studierende in der Lage ist, innerhalb einer 

vorgegebenen Zeit ein Entscheidungsproblem aus den in § 6 Abs. 3 genannten 

Themengebieten nach wissenschaftlichen Methoden selbständig zu bearbeiten und die 

Ergebnisse sachgerecht darzustellen. 

(2) Die Masterarbeit wird von einer/einem gemäß § 16 bestellten Prüferin/Prüfer ausgegeben 

und betreut. Für die Wahl der Themenstellerin/des Themenstellers sowie für die 
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Themenstellung hat die/der Studierende ohne Rechtsanspruch ein Vorschlagsrecht. Die 

Ausgabe des Themas der Masterarbeit erfolgt auf Antrag der/des Studierenden im Auftrag 

des Prüfungsausschusses durch die Geschäftsstelle gemäß § 15 Abs. 7. Der Zeitpunkt 

der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 

(3) Zu der Masterarbeit wird auf Antrag beim Prüfungsausschuss zugelassen, wer 

a. vom Prüfungsausschuss nach § 4 zum Studium „Hochschul- und 

Wissenschaftsmanagement“ zugelassen wurde, 

b. 30 LP aus den bestandenen Pflichtmodulen 1-7 erworben hat, 

c. 6 LP aus den bestandenen Wahlpflichtmodulen 8a-g erworben hat, 

d. 12 LP aus dem bestandenen Pflichtmodul 9 (Projektarbeit) erworben hat.  

(4) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt 6 Monate. Thema, Aufgabenstellung und 

Umfang der Arbeit (max. 50 Seiten) sind so zu begrenzen, dass die Bearbeitungsfrist 

eingehalten werden kann. 

(5) Auf begründeten Antrag der/des Studierenden kann die Bearbeitungsfrist für die 

Masterarbeit in Ausnahmefällen einmalig um höchstens vier Wochen verlängert werden. 

Liegen schwerwiegende Gründe vor, die eine Bearbeitung der Masterarbeit erheblich 

erschweren oder unmöglich machen, kann die Bearbeitungsfrist auf Antrag der/des 

Studierenden entsprechend verlängert werden. Schwerwiegende Gründe in diesem 

Sinne können insbesondere eine akute Erkrankung der/des Studierenden oder 

unabänderliche technische Gründe sein. Ferner kommen als schwerwiegende Gründe in 

Betracht die Notwendigkeit der Betreuung eigener Kinder bis zu einem Alter von zwölf 

Jahren oder die Notwendigkeit der Pflege oder Versorgung der Ehegattin/des Ehegatten, 

der eingetragenen Lebenspartnerin/des eingetragenen Lebenspartners oder einer/eines 

in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, wenn diese/dieser 

pflege- oder versorgungsbedürftig ist. Über die Verlängerung gemäß Satz 1 und Satz 2 

entscheidet der Prüfungsausschuss. Auf Verlangen des Prüfungsausschusses hat die/der 

Studierenden das Vorliegen eines schwerwiegenden Grundes nachzuweisen. Statt eine 

Verlängerung der Bearbeitungsfrist zu gewähren, kann der Prüfungsausschuss in den 

Fällen des Satzes 2 auch ein neues Thema für die Masterarbeit vergeben, wenn die/der 

Studierende die Masterarbeit insgesamt länger als ein Jahr nicht bearbeiten konnte. In 

diesem Fall gilt die Vergabe eines neuen Themas nicht als Wiederholung im Sinne von § 

13. 

(6) Mit Genehmigung des Prüfungsausschusses kann die Masterarbeit in einer anderen 

Sprache als Deutsch abgefasst werden. Die Arbeit muss ein Titelblatt, eine 

Inhaltsübersicht und ein Quellen- und Literaturverzeichnis enthalten. Die Stellen der 
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Arbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, müssen 

in jedem Fall unter Angabe der Quellen der Entlehnung kenntlich gemacht werden. 

Die/Der Studierende fügt der Arbeit eine schriftliche Versicherung hinzu, dass sie/er die 

Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und 

Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat. Die Versicherung ist auch für 

Tabellen, Skizzen, Zeichnungen, bildliche Darstellungen usw. abzugeben. 

§ 9 
Annahme und Bewertung der Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsausschuss in zweifacher Ausfertigung 

(maschinenschriftlich, gebunden und paginiert) sowie zusätzlich zum Zweck der 

optionalen Plagiatskontrolle in geeigneter digitaler Form einzureichen, wobei eine frist- 

und ordnungsgemäße Einreichung nur dann vorliegt, wenn sowohl die schriftlichen 

Ausfertigungen als auch die digitale Form vor Ablauf der Bearbeitungsfrist eingereicht 

werden. Welche Formen der digitalen Einreichung als geeignet angesehen werden, wird 

von dem Prüfungsausschuss bekannt gegeben. Die/Der Studierende fügt der Arbeit eine 

schriftliche Erklärung über ihr/sein Einverständnis hinzu, mit einer zum Zweck der 

Plagiatskontrolle vorzunehmenden Speicherung der Arbeit in einer Datenbank so wie 

ihrem Abgleich mit anderen Texten zwecks Auffindung von Übereinstimmungen. 

Der Abgabezeitpunkt der Masterarbeit ist aktenkundig zu machen. Wird die Masterarbeit 

nicht fristgemäß vorgelegt, gilt sie gemäß § 11 Abs. 1 als mit „nicht ausreichend“ (5,0) 

bewertet. 

(2) Die Masterarbeit ist von zwei Prüferinnen/Prüfern zu begutachten und zu bewerten. Eine 

der Prüferinnen/der Prüfer soll diejenige/derjenige sein, die/der das Thema gestellt hat. 

Die zweite Prüferin/Der zweite Prüfer wird von dem Prüfungsausschuss bestimmt. Die 

einzelne Bewertung ist entsprechend § 7 Abs. 4 vorzunehmen und schriftlich zu 

begründen. Die Note für die Arbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der 

Einzelbewertungen entsprechend § 10 Abs. 2, Satz 2 und 3 ermittelt, sofern die Differenz 

nicht mehr als 2,0 beträgt. Beträgt die Differenz mehr als 2,0 oder lautet eine Bewertung 

„nicht ausreichend“, die andere aber „ausreichend“ oder besser, wird von dem 

Prüfungsausschuss eine dritte Prüferin/ein dritter Prüfer zur Bewertung der Masterarbeit 

bestimmt. In diesem Fall wird die Note der Arbeit aus dem arithmetischen Mittel der drei 

Noten gebildet. Die Arbeit kann jedoch nur dann als „ausreichend“ oder besser bewertet 

werden, wenn mindestens zwei Noten „ausreichend“ oder besser sind. 

(3) Das Bewertungsverfahren für die Masterarbeit soll zehn Wochen, im Fall eines dritten 

Gutachtens 12 Wochen nicht überschreiten. 
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§ 10  
Erwerb des Hochschulgrades, Gesamtnote  

(1) Zum Erwerb des Hochschulgrades (Master of Arts) ist erforderlich: 

a) Das Bestehen aller Modulabschlussprüfungen und der Projektarbeit mit mindestens 

der Note 4,0 „ausreichend“, 

b) Die Bewertung der Masterarbeit mit mindestens 4,0 „ausreichend“, 

c) Der Erwerb von 90 LP. 

(2) Aus dem mit den jeweiligen Leistungspunkten gewichteten Mittel der Leistungen aus den 

Noten der Modulabschlussprüfungen, der Projektarbeit und der Masterarbeit wird die 

Gesamtnote für das Abschlusszeugnis gem. § 17 Abs. 1 gebildet. Dezimalstellen außer 

der ersten werden ohne Rundung gestrichen. 

 Das nunmehr ermittelte Ergebnis ergibt die Noten 

1,0 – 1,5 sehr gut 

1,6 – 2,5 gut 

2,6 – 3,5 befriedigend 

3,6 – 4,0 ausreichend 

4,1 – 5,0 nicht ausreichend 

 Zusätzlich zur Gesamtnote wird anhand des erreichten Zahlenwerts eine relative 

Bewertung nach Maßgabe der ECTS-Bewertungsskala festgesetzt. 

§ 11 
Versäumnis, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn der Prüfling zu 

einem Prüfungstermin ohne wichtigen Grund nicht erscheint oder nach Zulassung zur 

Prüfung ohne wichtigen Grund von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine 

schriftliche Prüfungsleistung bzw. die Masterarbeit nicht innerhalb der vorgegebenen 

Bearbeitungszeit erbracht wird. Rücktritt ist nur aus triftigem Grund möglich. Über die 

Anerkennung eines wichtigen Grundes sowie über einen Ersatztermin entscheidet der 

Prüfungsausschuss. Als triftiger Grund kommen insbesondere krankheitsbedingte 

Prüfungsunfähigkeit und die Inanspruchnahme von Schutzzeiten nach den §§ 3, 4, 6 und 

8 des Mutterschutzgesetzes und von Fristen des Bundeserziehungsgeldgesetzes über 

die Elternzeit oder die Pflege oder Versorgung des Ehegatten, der eingetragenen 

Lebenspartnerin/des eingetragenen Lebenspartners oder einer/eines in gerader Linie 

Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, wenn diese/dieser pflege- oder 

versorgungsbedürftig ist, in Betracht. 
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(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis nach Absatz 1 geltend gemachten Gründe 

müssen dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft 

gemacht werden. Bei Krankheit der/des Studierenden kann die/der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses ein ärztliches Attest verlangen. Erkennt der Prüfungsausschuss 

die Gründe nicht an, wird der/dem Studierenden dies schriftlich mitgeteilt. 

(3)  Der/die Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann für den Fall, dass eine 

krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit geltend gemacht wird, jedoch zureichende 

tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die eine Prüfungsfähigkeit als wahrscheinlich oder 

einen anderen Nachweis als sachgerecht erscheinen lassen, unter den Voraussetzungen 

des § 63 Abs. 7 HG ein ärztliches Attest von einer Vertrauensärztin/einem Vertrauensarzt 

verlangen. Zureichende tatsächliche Anhaltspunkte im Sinne des Satzes 1 liegen dabei 

insbesondere vor, wenn die/der Studierende mehr als vier Versäumnisse oder mehr als 

zwei Rücktritte gemäß Absatz 1 zu derselben Prüfungsleistung mit krankheitsbedingter 

Prüfungsunfähigkeit begründet hat. Die Entscheidung ist der/dem Studierenden 

unverzüglich unter Angabe der Gründe sowie von mindestens drei 

Vertrauensärztinnen/Vertrauensärzten der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, 

unter denen sie/er wählen kann, mitzuteilen. 

(4) Versucht der Prüfling das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung oder durch 

Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende 

Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Die Feststellung der 

Tatsachen wird von den jeweils prüfenden oder Aufsicht führenden Personen getroffen 

und aktenkundig gemacht. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die 

gesamte Prüfung als für nicht bestanden erklären. Die Gründe sind aktenkundig zu 

machen. 

(5) Wer den ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung stört, kann durch die jeweils prüfenden 

oder Aufsicht führenden Personen - in der Regel nach Abmahnung - von der Fortsetzung 

der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden. Die betreffende Prüfungsleistung gilt in 

diesem Fall als insgesamt mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwerwiegenden 

Fällen kann der Prüfungsausschuss die gesamte Prüfung für nicht bestanden erklären. 

Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig zu machen. 

§ 12 
Ungültigkeit der Prüfung 

(1) Täuscht der Prüfling bei einer Prüfung und wird dies nach Erhalt des Prüfungszeugnisses 

bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Prüfung ganz oder teilweise 

für nicht bestanden erklären. 
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(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass 

der Prüfling hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung 

des Prüfungszeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung 

geheilt. Hat der Prüfling die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der 

Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 

Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung über die Rechtsfolgen. 

(3) Der/Dem Betroffenen ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Eine 

Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem 

Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

(5) Hinsichtlich des Hochschulgrades gilt § 18. 

§ 13 
Wiederholung von Prüfungsleistungen 

Erstmals nicht bestandene Prüfungsleistungen der Module 1 bis 9 können auf Antrag beim 

Prüfungsausschuss zweimal im Rahmen des regulären Veranstaltungsverlaufs wiederholt 

werden, die Masterarbeit einmal. Im Ausnahmefall kann der Prüfungsausschuss für die 

Wiederholung einer Modulabschlussprüfung, die nicht bestanden wurde, oder der Masterarbeit 

eine Prüfung auch außerhalb des regulären Veranstaltungsverlaufs ansetzen. Wird eine 

Prüfungsleistung im letzten Wiederholungsversuch nicht bestanden, wird der Hochschulgrad 

gemäß § 3 endgültig nicht verliehen. Letztmalige Wiederholungsprüfungen von 

Prüfungsleistungen der Module 1 bis 9 sind von zwei Prüferinnen/Prüfern zu bewerten. Dabei 

ist die einzelne Bewertung entsprechend § 7 Abs. 4 vorzunehmen; anschließend wird die 

Gesamtnote für die jeweilige Wiederholungsprüfung aus dem arithmetischen Mittel der 

Einzelbewertungen entsprechend § 10 Abs. 2 Satz 2 und 3 ermittelt. Für die Bewertung von 

letztmaligen Wiederholungsprüfungen der Masterarbeit gilt § 9 Absatz 2. 

§ 14 
Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen 

(1)  Studien- und Prüfungsleistungen, die in dem gleichen Studiengang an anderen 

Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht worden sind, werden auf 

Antrag anerkannt, es sei denn, dass hinsichtlich der zu erwerbenden Kompetenzen 

wesentliche Unterschiede festgestellt werden. Dasselbe gilt für Studien- und 

Prüfungsleistungen, die in anderen Studiengängen der Westfälischen Wilhelms-

Universität oder anderer Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht 

worden sind. 
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(2) Auf der Grundlage der Anerkennung nach Absatz 1 kann und auf Antrag der/des 

Studierenden muss in ein Fachsemester eingestuft werden, dessen Zahl sich aus dem 

Umfang der durch die Anerkennung erworbenen Leistungspunkte im Verhältnis zu dem 

Gesamtumfang der im jeweiligen Studiengang insgesamt erwerbbaren Leistungspunkten 

ergibt. Ist die Nachkommastelle kleiner als fünf, wird auf ganze Semester abgerundet, 

ansonsten wird aufgerundet. 

(3) Für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen, die in staatlich anerkannten 

Fernstudien, in vom Land Nordrhein-Westfalen mit den anderen Ländern oder dem Bund 

entwickelten Fernstudieneinheiten, an staatlichen oder staatlich anerkannten 

Berufsakademien, in Studiengängen an ausländischen staatlichen oder staatlich 

anerkannten Hochschulen oder in einem weiterbildenden Studium gemäß § 62 HG 

erbracht worden sind, gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 

(4) Maßstab für die Feststellung, ob wesentliche Unterschiede bestehen oder nicht bestehen, 

ist ein Vergleich von Inhalt, Umfang und Anforderungen, wie sie für die erbrachte Leistung 

vorausgesetzt worden sind, mit jenen, die für die Leistung gelten, auf die hin anerkannt 

werden soll. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung 

und Gesamtbewertung vorzunehmen. Für Studien- und Prüfungsleistungen, die an 

ausländischen Hochschulen erbracht worden sind, sind die von der 

Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten 

Äquivalenzvereinbarungen maßgebend. Im Übrigen kann bei Zweifeln an der 

Vergleichbarkeit die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden. 

(5) Studierenden, die aufgrund einer Einstufungsprüfung berechtigt sind, das Studium in 

einem höheren Fachsemester aufzunehmen, werden die in der Einstufungsprüfung 

nachgewiesenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf die Studien- und Prüfungsleistungen 

anerkannt. Die Feststellungen im Zeugnis über die Einstufungsprüfung sind für die/den 

Prüfungsausschussvorsitzende/n bindend. 

(6) Auf Antrag können sonstige Kenntnisse und Qualifikationen auf der Grundlage 

vorgelegter Unterlagen anerkannt werden, sofern diese den Studien- bzw. 

Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind. 

(7) Werden Leistungen auf Prüfungsleistungen anerkannt, sind ggfs. die Noten – soweit die 

Notensysteme vergleichbar sind – zu übernehmen und in die Berechnung der 

Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk 

„bestanden“ aufgenommen. Die Anerkennung wird im Zeugnis gekennzeichnet. Führt die 

Anerkennung von Leistungen, die unter unvergleichbaren Notensystemen erbracht 
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worden sind, dazu, dass eine Modulnote nicht gebildet werden kann, so wird dieses Modul 

nicht in die Berechnung der Gesamtnote mit einbezogen.  

(8) Die für die Anerkennung erforderlichen Unterlagen sind von den Studierenden 

einzureichen. Die Unterlagen müssen Aussagen zu den Kenntnissen und Qualifikationen 

enthalten, die jeweils anerkannt werden sollen. Bei einer Anerkennung von Leistungen 

aus Studiengängen sind in der Regel die entsprechende Prüfungsordnung samt 

Modulbeschreibungen sowie das individuelle Transcript of Records oder ein 

vergleichbares Dokument vorzulegen. 

(9) Zuständig für Anerkennungs- und Einstufungsentscheidungen ist der 

Prüfungsausschuss. Vor Feststellungen über die Vergleichbarkeit bzw. das Vorliegen 

wesentlicher Unterschiede sind die zuständigen Fachvertreterinnen/Fachvertreter zu 

hören. 

(10) Die Entscheidung über Anerkennungen ist der/dem Studierenden spätestens vier 

Wochen nach Stellung des Antrags und Einreichung aller erforderlichen Unterlagen 

mitzuteilen. Im Falle einer Ablehnung erhält die/der Studierende einen begründeten 

Bescheid. 

§ 15 
Prüfungsausschuss 

(1) Für die ordnungsgemäße Durchführung und Aufsicht der Prüfungen sowie für die durch 

diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben bildet die Wirtschaftswissenschaftliche 

Fakultät einen Prüfungsausschuss, der sich aus drei hauptamtlich an der Westfälischen 

Wilhelms-Universität Münster tätigen Hochschullehrerinnen/Hochschullehrern 

zusammensetzt. 

(2) Die drei an der Westfälischen Wilhelms-Universität tätigen Mitglieder des 

Prüfungsausschusses werden vom Fachbereichsrat der Wirtschaftswissenschaftlichen 

Fakultät für die Dauer von drei Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Ein vorzeitig 

ausgeschiedenes Mitglied ist durch Nachbestellung für den noch nicht abgelaufenen Teil 

der Amtszeit zu ersetzen. Der Prüfungsausschuss wählt seine/seinen 

Vorsitzende/Vorsitzenden und die/den Stellvertreterin/Stellvertreter für den gleichen 

Zeitraum. 

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung 

eingehalten werden. Er berichtet der Fakultät regelmäßig über die Entwicklung der 

Prüfungs- und Studienzeiten einschließlich der Bearbeitungszeiten für die Masterarbeit 

sowie über die Verteilung der Modul- und Gesamtnoten. Der Bericht ist in geeigneter 
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Weise offen zu legen. Der Prüfungsausschuss entscheidet über Widersprüche. 

Außerdem gibt der Prüfungsausschuss Anregungen zur Reform der Studienpläne und der 

Prüfungsordnung; Hierzu sollen in oder vor den entsprechenden Sitzungen regelmäßig 

Stellungnahmen der/des für den Masterstudiengang zuständigen 

Studienkoordinatorin/Studienkoordinators eingeholt werden. 

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder 

anwesend sind, darunter die/der Vorsitzende oder ihre/seine Vertretung. Darüber hinaus 

dürfen Beschlüsse des Prüfungsausschusses auch durch schriftliche oder elektronische 

Abstimmung gefasst werden, ohne dass eine Sitzung tatsächlich durchgeführt wird, wenn 

kein Mitglied widerspricht. Dies gilt nicht für Beschlüsse zur Änderung der 

Prüfungsordnung und zur Zurückweisung von Widersprüchen gegen 

Prüfungsentscheidungen sowie bei Wahlen. Bei Beschlussfassungen durch schriftliche 

oder elektronische Abstimmungen ist den Mitgliedern eine Überlegungsfrist von einer 

Woche während der Vorlesungszeit und zwei Wochen während der vorlesungsfreien Zeit 

einzuräumen. Ein Beschluss ist erst dann gefasst, wenn die Mehrheit ausdrücklich 

zugestimmt hat. Nach Ablauf der Frist sind die Mitglieder unverzüglich über die so 

getroffene Entscheidung zu informieren. 

(5) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes des 

Landes Nordrhein-Westfalen. Er kann seine Aufgaben für alle Regelfälle durch Beschluss 

der/dem Vorsitzenden übertragen. Dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche. 

(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des 

Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheitspflicht. Sofern sie nicht im 

öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die/den Vorsitzende/-n zur Verschwiegenheit 

zu verpflichten. 

(7) Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses ist das Dekanat der 

Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. 

§ 16  
Prüfer/innen und Beisitzer/innen 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer/-innen und Beisitzer/-innen.  

(2) Prüferin/Prüfer kann jede gemäß § 65 Absatz 1 HG prüfungsberechtigte Person sein, die, 

soweit nicht zwingende Gründe eine Abweichung erfordern, in dem Fach, auf das sich die 

Prüfungsleistung bzw. die Masterarbeit bezieht, regelmäßig einschlägige 

Lehrveranstaltungen abhält. Über Ausnahmen entscheidet  der Prüfungsausschuss. 
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(3) Zur Beisitzerin/Zum Beisitzer kann nur bestellt werden, wer eine einschlägige Diplom- 

oder Masterprüfung oder eine gleich- oder höherwertige Prüfung abgelegt hat. 

(4) Die Prüferinnen/Prüfer und Beisitzerinnen/Beisitzer sind in ihrer Prüfungstätigkeit 

unabhängig. Für schriftliche Prüfungsleistungen können akademische Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter im Auftrag der Prüferin/des Prüfers Aufgaben entwerfen und 

Vorkorrekturen durchführen.  

(5) Mündliche Prüfungen werden vor einer Prüferin/einem Prüfer in Gegenwart einer 

Beisitzerin/eines Beisitzers abgelegt. Vor der Festsetzung der Note hat die Prüferin/der 

Prüfer die Beisitzerin/den Beisitzer zu hören. Die wesentlichen Gegenstände und die Note 

der Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten, das von der Prüferin/dem Prüfer und der 

Beisitzerin/dem Beisitzer zu unterzeichnen ist. Für Wiederholungsprüfungen gilt § 13. 

(6) Studierenden des gleichen Studienganges soll bei mündlichen Prüfungen, unter der 

Voraussetzung, dass sie nicht die inhaltsgleiche Prüfung ablegen müssen, die Teilnahme 

als Zuhörerinnen und Zuhörer ermöglicht werden, sofern nicht eine Kandidatin oder ein 

Kandidat widerspricht. Die Teilnahme erstreckt sich nicht auf die Beratung und 

Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an die Kandidatinnen und Kandidaten. 

(7) Schriftliche Prüfungsleistungen im Rahmen von Modulen werden von einer 

Prüferin/einem Prüfer bewertet. Wiederholungsprüfungen sind gem. § 13 zu bewerten. 

Für die Bewertung der Masterarbeit gilt § 9 Abs. 2.  

§ 17 
Abschlusszeugnis und Verleihung des Hochschulgrads 

(1) Über die Gesamtnote wird ein Abschlusszeugnis ausgestellt. Darüber hinaus werden 

das Thema und die Note der Masterarbeit aufgenommen. Das Zeugnis ist von der/dem 

Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterschreiben. 

(2) Mit erfolgreichem Abschluss aller Module erhält die Absolventin/der Absolvent eine 

Urkunde, mit der die Westfälische Wilhelms-Universität Münster den akademischen Grad 

eines „Master of Arts“ verleiht. Die Aushändigung der Urkunde berechtigt die 

Absolventin/den Absolventen, den in § 3 dieser Prüfungsordnung genannten 

Hochschulgrad zu führen. Die Urkunde wird von der Dekanin/dem Dekan der 

Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät unterzeichnet und gesiegelt. 

(3) Zusammen mit dem Abschlusszeugnis und der Urkunde wird der Absolventin/dem 

Absolventen eine Zusammenfassung der Studieninhalte (Diploma Supplement) 

ausgehändigt. 
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§ 18 
Aberkennung des Hochschulgrades 

(1) Der gemäß § 17 Abs. 2 erworbene akademische Grad kann aberkannt werden, wenn sich 

nachträglich herausstellt, dass er durch Täuschung erworben wurde oder wenn 

wesentliche Voraussetzungen für die Verleihung irrtümlich als gegeben angesehen 

worden sind. § 12 gilt entsprechend. 

(2) Über die Aberkennung entscheidet der Prüfungsausschuss.. 

§ 19 
Einsicht in die Studienakten 

Der/dem Studierenden wird auf Antrag nach Abschluss jeder Prüfungsleistung Einsicht in 

ihre/seine Arbeiten, die Gutachten der Prüferinnen/Prüfer und die entsprechenden Protokolle 

gewährt. Der Antrag ist spätestens innerhalb von 4 Wochen nach Bekanntgabe des 

Ergebnisses der Prüfungsleistung beim Prüfungsausschuss zu stellen; dieser bestimmt Ort und 

Zeit der Einsichtnahme. Gleiches gilt für die Masterarbeit.  

§ 20 
Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den „Amtlichen 
Bekanntmachungen“ der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (AB Uni) in Kraft. 

(2) Sie gilt für alle Studierenden, die das Studium zum 02. Oktober 2017 aufnehmen. 

(3) Für Studierende der vorangegangenen Kohorten, die nach der „Prüfungsordnung der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster für das weiterbildende Masterstudium 
„Hochschul- und Wissenschaftsmanagement“ vom 14. März 2016“ (AB Uni 2016/09) 
studieren, gilt sie nur, wenn sie schriftlich beim Prüfungsausschuss beantragen, nach dieser 
Änderungsordnung weiter zu studieren; davon unabhängig gilt für sie statt der bisherigen 
die mit dieser Prüfungsordnung einhergehende Fassung des § 14.“ 
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Artikel II:  

1. Diese Änderungsprüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den 
„Amtlichen Bekanntmachungen“ der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (AB Uni) 
in Kraft. 

2. Sie gilt für alle Studierenden, die das Studium zum 02. Oktober 2017 aufnehmen. 

3. Für Studierende der vorangegangenen Kohorten, die nach der „Prüfungsordnung der 
Westfälischen Wilhelm-Universität Münster für das weiterbildende Masterstudium 
„Hochschul- und Wissenschaftsmanagement“ vom 14. März 2016“ (AB Uni 2016/09) 
studieren, gilt sie nur, wenn sie schriftlich beim Prüfungsausschuss beantragen, nach dieser 
Änderungsordnung weiter zu studieren; davon unabhängig gilt für sie statt der bisherigen 
die mit dieser Prüfungsordnung einhergehende Fassung des § 14. 

___________________________________________________________________________ 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats der 

Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät (Fachbereich 4) vom 26. April 2017. Die vorstehende 

Ordnung wird hiermit verkündet. 

Münster, den 17. Mai 2017      Der Rektor 

 

 

 

Prof. Dr. Johannes Wessels 

 

 

 

966

vstra_01
Wessels



1. Änderungsordnung zur Prüfungsordnung 
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

für das weiterbildende 
Zertifikatsstudium „Hochschul- und Wissenschaftsmanagement“ 

vom 14. März 2016 

vom 17. Mai 2017 

 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-

Westfalen (Hochschulgesetz –  HG -) in der Fassung des Hochschulzukunftsgesetzes vom 16. 

September 2014 (GV. NRW. 2014, S. 547) hat die Westfälische Wilhelms-Universität die 

folgende Prüfungsordnung erlassen: 

 

Artikel I 

Die Prüfungsordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster für das 
weiterbildende Zertifikatsstudium „Hochschul- und Wissenschaftsmanagement“ vom 
14. März 2016 (AB Uni 2016/09) wird, unter Neufassung der bisherigen § 6 Absatz 1, § 7 
Absatz 3, § 8 Absatz 3, § 12, § 18 und der Überschrift des § 15, insgesamt wie folgt neu 
gefasst: 

 

"§ 1 
Geltungsbereich 

Diese Prüfungsordnung regelt die Prüfungen für das weiterbildende Zertifikatsstudium 

„Hochschul- und Wissenschaftsmanagement“ an der Westfälischen Wilhelms-Universität 

Münster. 

§ 2 
Ziele des Studiums und Zweck der Prüfungen 

(1) Das Zertifikatsstudium „Hochschul- und Wissenschaftsmanagement“ ist ein 

weiterbildendes Studium. Es dient der spezifischen wissenschaftlichen Vertiefung und 

berufsbezogenen Ergänzung von Fachkenntnissen und Erfahrungen durch 

praxisbezogene Lehrangebote und Studienformen auf den Gebieten des Hochschul- 

und Wissenschaftsmanagements für Studierende mit den in § 5 Abs. 1 genannten 

Voraussetzungen. Die Studierenden sollen in ausgewählten Bereichen den aktuellen 
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Erkenntnisstand sowie vertiefende Kenntnisse der Methoden und neueren 

Entwicklungen der vielschichtigen Managementaufgaben im Hochschul- und 

Wissenschaftsbereich erlernen. Das Studium verfolgt darüber hinaus das Ziel, den 

Studierenden die Fähigkeit zum Lösen komplexer Problemstellungen sowie 

Teamfähigkeit zu vermitteln. 

(2) Durch studienbegleitende Prüfungen soll festgestellt werden, inwieweit die Studierenden 

Wissen, Erfahrungen und Fertigkeiten auf dem Gebiet des Managements von 

Hochschule und Wissenschaft erworben haben, die ihre vorhandenen Kenntnisse und 

Fähigkeiten erweitern, und inwieweit sie ein vertieftes Verständnis für die 

Zusammenhänge des Hochschul- und Wissenschaftsmanagements besitzen sowie 

über die Handlungskompetenzen verfügen, entsprechende wissenschaftliche Methoden 

und Erkenntnisse sowie die erworbenen Erfahrungen interdisziplinär anzuwenden. 

 

§ 3  
Zuständigkeit 

Für die Organisation der Zertifikatsprüfungen ist der Prüfungsausschuss gem. § 14 

zuständig. Die Module des Zertifikatsstudiums werden in Kooperation mit der WWU 

Weiterbildung gemeinnützige GmbH durchgeführt. 

§ 4 
Zertifikat 

Über den erfolgreichen Abschluss aller in § 9 Abs. 1 aufgeführten Prüfungen stellt die 

Westfälische Wilhelms-Universität Münster ein Weiterbildungszertifikat „Hochschul- und 

Wissenschaftsmanagement“ nach § 62 Abs. 4 HG aus. 

§ 5 
Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen  

(1) Auf Antrag können Bewerber/-innen zum weiterbildenden Studium „Hochschul- und 

Wissenschaftsmanagement“ zugelassen werden, die  

a) an einer Hochschule im In- oder im Ausland einen ersten einschlägigen 

berufsqualifizierenden  Abschluss im Sinne von Abs. 2 erworben haben, 

b) über eine einschlägige, mindestens einjährige Berufserfahrung in einer Hochschule 

und/oder Wissenschaftseinrichtung  und/oder im öffentlichen Dienst verfügen. 

Die unter a) und b) genannten Voraussetzungen sind schriftlich nachzuweisen. 
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Für Bewerber/-innen, die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht an einer 

deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, ist weitere Voraussetzung der schriftliche 

Nachweis von für die aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen ausreichenden 

Kenntnissen der deutschen Sprache. Der Nachweis wird gemäß den Bestimmungen der DSH-

Prüfungsordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster erbracht; er ist nicht 

erforderlich für Bewerber/innen, deren Muttersprache Deutsch ist. 

(2) Als ein erster einschlägiger berufsqualifizierender Hochschulabschluss werden 

anerkannt: 

a) Bachelor in einem Studiengang an einer Hochschule mit mindestens 210 LP (z. B. in 

Wirtschaftswissenschaften, Psychologie, Sozialwissenschaften, Naturwissenschaften 

etc.) 

b) Diplom, Master, Magister, Staatsexamen oder ein gleichwertiger Abschluss eines 

Hochschulstudiums mit mindestens 210 LP 

Vergleichbare Abschlüsse an einer ausländischen Hochschule werden ebenfalls anerkannt. 

(3) Die Überprüfung der Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen obliegt dem 

Prüfungsausschuss gemäß § 14  dieser Prüfungsordnung. Er kann die Zulassung unter 

dem Vorbehalt aussprechen, dass ein gültiger Studienvertrag mit der WWU Weiterbildung 

gemeinnützige GmbH vorgelegt wird. 

In begründeten Fällen kann der Prüfungsausschuss eine Bewerberin/einen Bewerber aufgrund 

der Anrechnung besonderer nachgewiesener Qualifikationsleistungen, die von dieser/diesem 

in ihrer/seiner vorangehenden beruflichen Praxis erbracht worden sind, auch zulassen, wenn 

diese/-r einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss erworben hat, der weniger als 

210 LP umfasst. In diesen Fällen können bis zu 30 LP angerechnet werden. Die 

Qualifikationsleistungen müssen mit den Lernzielen des Studiengangs in Zusammenhang 

stehen und sind schriftlich nachzuweisen. Die erforderliche einschlägige einjährige 

Berufserfahrung kann für die Anrechnung von LP nicht berücksichtigt werden, sondern muss 

zusätzlich erfüllt sein. Eine doppelte Anrechnung findet nicht statt. 

Als Qualifikationsleistungen anrechenbar sind insbesondere: 

a) Theoretisches Fachwissen, nachgewiesen durch absolvierte Fort- und 

Weiterbildungen im Bereich des Wissenschafts- und Hochschulmanagements, des 

Strategischen Managements, Finanzen und Controlling, Führung, Personal und 

Organisation, Kommunikationsmanagement, Marken- und Marketing-Management, 

Evaluation und Qualitätsmanagement oder Internationalisierung. Außerdem können 

berufsbegleitend absolvierte Prüfungen angerechnet werden. 
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b) Praktisches Fachwissen, nachgewiesen durch einschlägige Tätigkeiten mit Bezug 

zum Studiengang. Die Einschlägigkeit der Tätigkeit ist dann anzunehmen, wenn diese 

insbesondere in Hochschul- und Wissenschaftsmanagementbereichen ausgeübt 

wird. Absolvierte Praktika oder Berufsausbildungen können angerechnet werden, 

wenn sie inhaltlichen Bezug zum Studiengang aufweisen. 

c) Berufliche Handlungskompetenzen (z.B. Führung von Mitarbeitern in der Verwaltung, 

Managementaufgaben im Team, Übernahme von Verantwortung, Treffen von 

Entscheidungen, selbständiges Handeln) 

d) Besondere Kompetenzen (z.B. Lösung komplexer Problemstellungen, Einsatz 

praktischer Fertigkeiten, Kreativität und Innovation, Kommunizieren von Ideen, 

Problemen, Lösungen) 

Die Anrechnungsvoraussetzungen sind in jedem Einzelfall individuell festzustellen. Eine 

pauschale Anrechnung von Berufserfahrung findet nicht statt. 

 

 

§ 6 
Regelstudienzeit und Studienumfang  

(1) Die Regelstudienzeit des Zertifikatsstudiums „Hochschul- und 

Wissenschaftsmanagement“ beträgt 12 Monate. Das Studium kann i. d. R. alle 6 Monate 

aufgenommen werden. Die konkreten Termine werden vom Prüfungsausschuss 

festgelegt und rechtzeitig bekannt gegeben. 

(2) Mit mindestens ausreichenden (4,0) Prüfungsleistungen zu jedem Modul erwerben die 

Teilnehmenden Leistungspunkte (LP). Für einen erfolgreichen Abschluss des Studiums 

sind insgesamt 30 LP zu erwerben. Für den Erwerb eines LP wird ein Arbeitsaufwand von 

25 Stunden zugrunde gelegt. Das Gesamtvolumen des Studiums entspricht einem 

Arbeitsaufwand von 750 Stunden. Auf Präsenzlehrveranstaltungen entfallen 120 

Stunden, auf das Selbststudium 330, auf die Projektphase 160 Stunden und auf die 

Projektarbeit 140 Stunden. Ein LP entspricht einem Credit-Point nach dem ECTS 

(European Credit Transfer System). 

§ 7 
Aufbau des Studiums 

(1) Das Lehrprogramm des Weiterbildungsstudiums ist modular aufgebaut. Jedes Modul 

besteht aus einer Präsenzphase und einer Phase des Selbststudiums. Das Studium setzt 

sich aus drei Modulen nach Wahl sowie einem Pflichtmodul (Modul 9) gemäß Absatz 3 
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zusammen. Die Module werden in Veranstaltungsblöcken angeboten. Die 

Präsenzveranstaltungen finden i. d. R. in Münster statt. 

(2) Die Präsenzveranstaltungen werden in Form von praktischen Übungen, Seminaren oder 

vergleichbaren Lehrveranstaltungen angeboten. 

(3) Die angebotenen Module sind nach Inhalt und Umfang wie folgt strukturiert: 

Als Module 1-7 nach Wahl (je 6 LP) werden angeboten: 

Modul 1: Grundlagen des Wissenschafts- und Hochschulsystems I – Externe Perspektive 
Modulabschlussprüfung: Hausarbeit (6 Wochen Bearbeitungszeit/ca. 10-12 
Textseiten) 

Modul 2: Grundlagen des Wissenschafts- und Hochschulsystems II – Rechtliche 
Rahmenbedingungen 
Modulabschlussprüfung: Klausur (120 Min.) 

Modul 3: Strategisches Management 
Modulabschlussprüfung: Klausur (120 Min.) 

Modul 4 : Kommunikationsmanagement 
Modulabschlussprüfung: Hausarbeit (6 Wochen Bearbeitungszeit/ca. 10-15 Textseiten) 

Modul 5 : Personal und Organisation 
Modulabschlussprüfung: Klausur (120 Min.) 

Modul 6 : Finanzen und Controlling 
Modulabschlussprüfung: Klausur (120 Min.) 

Modul 7:Führung 
Modulabschlussprüfung: Fallstudie (4 Wochen Bearbeitungszeit/ca. 5 Textseiten) 

Als Module 8a-g nach Wahl (je 6 LP) werden je nach Bedarf angeboten: 

Modul 8a: IT- Management 
Modulabschlussprüfung: Mündliche Prüfung (ca. 20- 30 Min.) 

Modul 8b: Marken- und Marketing-Management 
Modulabschlussprüfung: Fallstudie (4 Wochen Bearbeitungszeit/ ca. 5 Textseiten) 
 
Modul 8c: Evaluation und Qualitätsmanagement 
Modulabschlussprüfung: Hausarbeit (6 Wochen Bearbeitungszeit/ca. 15 Textseiten) 
 
Modul 8d: Netzwerkmanagement und Fundraising 
Modulabschlussprüfung: Klausur (120 Min.) 
 
Modul 8e: Internationalisierung 
Modulabschlussprüfung: Hausarbeit (6 Wochen Bearbeitungszeit/ca. 10-15 Textseiten) 
 
Modul 8f: Innovationsmanagement 
Modulabschlussprüfung: Klausur (120 Min.) 
 
Modul 8g: Wissensmanagement 
Modulabschlussprüfung: Präsentation (ca. 20- 30 Min.) 
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Pflichtmodul 9 (12 LP): (Internationale) Praxisphase (4 Wochen) und Projektarbeit 
Modulprüfung: Projektarbeit in Form einer schriftlichen  Ausarbeitung (ca. 15 Textseiten/6 
Wochen Bearbeitungszeit) 

 
(4) Die Lehrveranstaltungen der Module zielen darauf ab, in den verschiedenen 

Fachgebieten des Hochschul- und Wissenschaftsmanagements möglichst umfassende 

Kenntnisse zu vermitteln, einen Einblick in die vielfältigen Methoden, Fragestellungen 

und Problemlösungen der Gebiete zu geben und die Teilnehmenden zu befähigen, aus 

den in den Gebieten verfügbaren vielfältigen wissenschaftlichen Erkenntnissen 

diejenigen auszuwählen, die für höchst unterschiedliche Problemstellungen in der Praxis 

von Bedeutung sind. Einige der Lehreinheiten sind dem Erwerb persönlicher 

Arbeitstechniken gewidmet. 

§ 8 
Prüfungsleistungen 

(1) Die Prüfungen zum Erwerb des Zertifikates werden studienbegleitend abgenommen. 

(2) Die Module 1 bis 8g werden jeweils mit einer Modulabschlussprüfung (Klausur, mündliche 

Prüfung/Präsentation, Fallstudie oder Hausarbeit) abgeschlossen. Dabei gelten die 

Teilnehmenden mit der Teilnahme an den drei gewählten Lehrveranstaltungen dieser 

Module als für die zugehörigen Modulabschlussprüfungen angemeldet und zugelassen, 
sofern bis 4 Wochen vor einem Prüfungstermin kein davon abweichender schriftlicher 

Antrag der/des Teilnehmenden beim Prüfungsausschuss eingeht. Für 

Wiederholungsprüfungen und im Falle des endgültigen Nichtbestehens gilt § 12. Mit der 

jeweiligen Prüfung soll die/der Teilnehmende nachweisen, dass sie/er in begrenzter Zeit 

und mit begrenzten Hilfsmitteln die einschlägigen Sachverhalte darstellen, Probleme des 

Faches erkennen sowie adäquate Wege zu einer wissenschaftlich fundierten Lösung 

finden kann. 

(3) Das Modul 9 wird mit einer Projektarbeit abgeschlossen, mit welcher der/die 

Teilnehmende zu einer speziellen Problemstellung des Hochschul- und 

Wissenschaftsmanagements zeigen soll, dass sie/er eigenständig auf Basis 

wissenschaftlicher Literatur Problemlösungen erarbeiten kann. Die Themen der 

Projektarbeit orientieren sich an der Praxisphase; für die Absolvierung der Projektarbeit 

ist eine schriftliche Anmeldung beim Prüfungsausschuss durch den/die Studierende bis 

spätestens 4 Wochen vor Beginn des festgesetzten Bearbeitungstermins erforderlich; 

mit der ordnungsgemäßen Anmeldung gelten die Studierenden als für diese Prüfung 

zugelassen.  

(4) Alle Prüfungsleistungen sind zu bewerten. Dabei sind folgende Noten zu verwenden: 
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1,0 = sehr gut (eine hervorragende Leistung) 

2,0 = gut (eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt) 

3,0 = befriedigend (eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht) 

4,0 = ausreichend (eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt) 

5,0 = nicht ausreichend (eine Leistung, die den Anforderungen wegen erheblicher Mängel 

nicht genügt) 

 Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können durch Erniedrigen oder 

Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 Zwischenwerte gebildet werden; Die Noten „0,7“ 

„4,3“, „4,7“ und „5,3“ sind dabei ausgeschlossen. 

(5) Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn ihre Gesamtnote mit mindestens ausreichend 

(4,0) bewertet worden ist. 

(6) Die Bewertung von mündlichen Prüfungsleistungen ist den Studierenden spätestens zwei 

Wochen, die Bewertung von schriftlichen Prüfungsleistungen spätestens 10 Wochen 

nach Erbringung der Leistung mitzuteilen. 

(7) Weist eine/ein Studierende/r durch ärztliches Zeugnis nach, dass sie/er wegen einer 

chronischen Erkrankung oder einer Behinderung nicht in der Lage ist, eine Prüfung ganz 

oder teilweise in der vorgesehenen Form oder in der vorgesehenen Frist oder 

Bearbeitungszeit abzulegen, so hat die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf 

Antrag ihr/ihm zu gestatten, gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu 

erbringen bzw. hat die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf Antrag ihr/ihm die 

Fristen bzw. die Bearbeitungszeiten entsprechend zu verlängern. Zur Glaubhaftmachung 

einer chronischen Erkrankung oder Behinderung kann dabei die Vorlage geeigneter 

Nachweise verlangt werden; hierzu zählen insbesondere ärztliche Atteste oder, falls 

vorhanden, Behindertenausweise. Bei Entscheidungen nach Satz 1 ist auf Wunsch 

der/des Studierenden die/der zuständige Behindertenbeauftragte/Vertreters für 

Studierende mit Behinderung und chronisch Erkrankte zu beteiligen. 

§ 9 
Erwerb des Zertifikates, Gesamtnote  

(1) Zum Erwerb des Zertifikats ist erforderlich: 

a) Das Bestehen von drei Modulabschlussprüfungen und der Projektarbeit mit 

mindestens der Note 4,0 „ausreichend“, 

b) der Erwerb von 30 LP 

(2) Aus dem mit den jeweiligen Leistungspunkten gewichteten Mittel der Leistungen aus den 

Noten der Modulabschlussprüfungen und der Projektarbeit wird die Gesamtnote für das 
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Zertifikat gem. § 16 gebildet. Dezimalstellen außer der ersten werden ohne Rundung 

gestrichen. 

 Das nunmehr ermittelte Ergebnis ergibt die Noten 

1,0 – 1,5 sehr gut 

1,6 – 2,5 gut 

2,6 – 3,5 befriedigend 

3,6 – 4,0 ausreichend 

4,1 – 5,0 nicht ausreichend 

 Zusätzlich zur Gesamtnote wird anhand des erreichten Zahlenwerts eine relative 

Bewertung nach Maßgabe der ECTS-Bewertungsskala festgesetzt. 

§ 10 
Versäumnis, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn der Prüfling zu 

einem Prüfungstermin ohne wichtigen Grund nicht erscheint oder nach Zulassung zur 

Prüfung ohne wichtigen Grund von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine 

schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht 

wird. Rücktritt ist nur aus triftigem Grund möglich. Über die Anerkennung eines wichtigen 

Grundes sowie über einen Ersatztermin entscheidet der Prüfungsausschuss. Als triftiger 

Grund kommen insbesondere krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit und die 

Inanspruchnahme von Schutzzeiten nach den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes 

und von Fristen des Bundeserziehungsgeldgesetzes über die Elternzeit oder die Pflege 

oder Versorgung des Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin/des eingetragenen 

Lebenspartners oder einer/eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades 

Verschwägerten, wenn diese/dieser pflege- oder versorgungsbedürftig ist, in Betracht. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis nach Absatz 1 geltend gemachten Gründe 

müssen dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft 

gemacht werden. Bei Krankheit der/des Studierenden kann die/der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses ein ärztliches Attest verlangen. Erkennt der Prüfungsausschuss 

die Gründe nicht an, wird der/dem Studierenden dies schriftlich mitgeteilt. 

(3) Der/die Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann für den Fall, dass eine 

krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit geltend gemacht wird, jedoch zureichende 

tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die eine Prüfungsfähigkeit als wahrscheinlich oder 

einen anderen Nachweis als sachgerecht erscheinen lassen, unter den Voraussetzungen 

des § 63 Abs. 7 HG ein ärztliches Attest von einer Vertrauensärztin/einem Vertrauensarzt 

verlangen. Zureichende tatsächliche Anhaltspunkte im Sinne des Satzes 1 liegen dabei 
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insbesondere vor, wenn die/der Studierende mehr als vier Versäumnisse oder mehr als 

zwei Rücktritte gemäß Absatz 1 zu derselben Prüfungsleistung mit krankheitsbedingter 

Prüfungsunfähigkeit begründet hat. Die Entscheidung ist der/dem Studierenden 

unverzüglich unter Angabe der Gründe sowie von mindestens drei 

Vertrauensärztinnen/Vertrauensärzten der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, 

unter denen sie/er wählen kann, mitzuteilen. 

(4) Versucht der Prüfling das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung oder durch 

Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende 

Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Die Feststellung der 

Tatsachen wird von den jeweils prüfenden oder Aufsicht führenden Personen getroffen 

und aktenkundig gemacht. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die 

gesamte Prüfung als für nicht bestanden erklären. Die Gründe sind aktenkundig zu 

machen. 

(5) Wer den ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung stört, kann durch die jeweils prüfenden 

oder Aufsicht führenden Personen - in der Regel nach Abmahnung - von der Fortsetzung 

der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden. Die betreffende Prüfungsleistung gilt in 

diesem Fall als insgesamt mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwerwiegenden 

Fällen kann der Prüfungsausschuss die gesamte Prüfung für nicht bestanden erklären. 

Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig zu machen. 

§ 11 
Ungültigkeit der Prüfung 

(1) Täuscht der Prüfling bei einer Prüfung und wird dies nach Erhalt des Zertifikats und des 

Abschlusszeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Prüfung 

ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass 

der Prüfling hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung 

des Zertifikats und des Abschlusszeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das 

Bestehen der Prüfung geheilt. Hat der Prüfling die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht 

erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der jeweils 

geltenden Fassung über die Rechtsfolgen. 

(3) Der/Dem Betroffenen ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(4) Das unrichtige Zertifikat und Abschlusszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein 

neues zu erteilen. Eine Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 ist nach einer Frist 
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von fünf Jahren ab dem Datum des Zertifikats ausgeschlossen.  

§ 12 
Wiederholung von Prüfungsleistungen 

Erstmals nicht bestandene Prüfungsleistungen können auf Antrag beim Prüfungsausschuss 

zweimal im Rahmen des regulären Veranstaltungsverlaufs wiederholt werden. Im Ausnahmefall 

kann der Prüfungsausschuss für die Wiederholung einer Modulabschlussprüfung, die nicht 

bestanden wurde, eine Prüfung auch außerhalb des regulären Veranstaltungsverlaufs 

ansetzen. Wird eine Prüfungsleistung im letzten Wiederholungsversuch nicht bestanden, erhält 

die/der Teilnehmende endgültig kein Zertifikat gem. §§ 4, 16 Abs. 1 und darf keine weiteren 

Prüfungen im weiterbildenden Zertifikatsstudium „Hochschul- und Wissenschaftsmanagement“ 

mehr ablegen (endgültiges Nichtbestehen). Letztmalige Wiederholungsprüfungen sind von zwei 

Prüferinnen/Prüfern zu bewerten. Dabei ist die einzelne Bewertung entsprechend § 8 Abs. 4 

vorzunehmen; anschließend wird die Gesamtnote für die jeweilige Wiederholungsprüfung aus 

dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen entsprechend § 9 Abs. 2 Satz 2 und 3 

ermittelt. 

§ 13 
Anerkennung von Studienzeiten und Leistungen 

(1)  Studien- und Prüfungsleistungen, die in dem gleichen weiterbildenden Studium an 

anderen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht worden sind, 

werden auf Antrag anerkannt, es sei denn, dass hinsichtlich der zu erwerbenden 

Kompetenzen wesentliche Unterschiede festgestellt werden. Dasselbe gilt für Studien- 

und Prüfungsleistungen, die in einem anderen weiterbildenden Studium beziehungsweise 

in anderen Studiengängen der Westfälischen Wilhelms-Universität oder anderer 

Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht worden sind. 

(2) Für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen, die in staatlich anerkannten 

Fernstudien, in vom Land Nordrhein-Westfalen mit den anderen Ländern oder dem Bund 

entwickelten Fernstudieneinheiten, an staatlichen oder staatlich anerkannten 

Berufsakademien, in Studiengängen an ausländischen staatlichen oder staatlich 

anerkannten Hochschulen oder in einem weiterbildenden Studium gemäß § 62 HG 

erbracht worden sind, gilt Absatz 1 entsprechend. 

(3) Maßstab für die Feststellung, ob wesentliche Unterschiede bestehen oder nicht bestehen, 

ist ein Vergleich von Inhalt, Umfang und Anforderungen, wie sie für die erbrachte Leistung 

vorausgesetzt worden sind, mit jenen, die für die Leistung gelten, auf die hin anerkannt 

werden soll. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung 

und Gesamtbewertung vorzunehmen. Für Studien- und Prüfungsleistungen, die an 
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ausländischen Hochschulen erbracht worden sind, sind die von der 

Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten 

Äquivalenzvereinbarungen maßgebend. Im Übrigen kann bei Zweifeln an der 

Vergleichbarkeit die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden. 

(4) Auf Antrag können sonstige Kenntnisse und Qualifikationen auf der Grundlage 

vorgelegter Unterlagen anerkannt werden, sofern diese den Studien- bzw. 

Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind. 

(5) Werden Leistungen auf Prüfungsleistungen anerkannt, sind ggfs. die Noten – soweit die 

Notensysteme vergleichbar sind – zu übernehmen und in die Berechnung der 

Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk 

„bestanden“ aufgenommen. Die Anerkennung wird im Zeugnis gekennzeichnet. Führt die 

Anerkennung von Leistungen, die unter unvergleichbaren Notensystemen erbracht 

worden sind, dazu, dass eine Modulnote nicht gebildet werden kann, so wird dieses Modul 

nicht in die Berechnung der Gesamtnote mit einbezogen.  

(6) Die für die Anerkennung erforderlichen Unterlagen sind von den Studierenden 

einzureichen. Die Unterlagen müssen Aussagen zu den Kenntnissen und Qualifikationen 

enthalten, die jeweils anerkannt werden sollen. Bei einer Anerkennung von Leistungen 

aus Studiengängen sind in der Regel die entsprechende Prüfungsordnung samt 

Modulbeschreibung sowie das individuelle Transcript of Records oder ein vergleichbares 

Dokument vorzulegen. 

(7) Zuständig für Anerkennungsentscheidungen ist der Prüfungsausschuss. Vor 

Feststellungen über die Vergleichbarkeit bzw. das Vorliegen wesentlicher Unterschiede 

sind die zuständigen Fachvertreterinnen/Fachvertreter zu hören. 

(8) Die Entscheidung über Anerkennungen ist der/dem Studierenden spätestens vier 

Wochen nach Stellung des Antrags und Einreichung aller erforderlichen Unterlagen 

mitzuteilen. Im Falle einer Ablehnung erhält die/der Studierende einen begründeten 

Bescheid. 

§ 14 
Prüfungsausschuss 

(1) Für die ordnungsgemäße Durchführung und Aufsicht der Prüfungen sowie für die durch 

diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben bildet die Wirtschaftswissenschaftliche 

Fakultät einen Prüfungsausschuss, der sich aus drei hauptamtlich an der Westfälischen 

Wilhelms-Universität Münster tätigen Hochschullehrerinnen/Hochschullehrern 

zusammensetzt. 
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(2) Die drei an der Westfälischen Wilhelms-Universität tätigen Mitglieder des 

Prüfungsausschusses werden vom Fachbereichsrat der Wirtschaftswissenschaftlichen 

Fakultät für die Dauer von drei Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Ein vorzeitig 

ausgeschiedenes Mitglied ist durch Nachbestellung für den noch nicht abgelaufenen Teil 

der Amtszeit zu ersetzen. Der Prüfungsausschuss wählt seine/seinen 

Vorsitzende/Vorsitzenden und die/den Stellvertreterin/Stellvertreter für den gleichen 

Zeitraum. 

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung 

eingehalten werden. Er berichtet der Fakultät regelmäßig über die Entwicklung der 

Prüfungs- und Studienzeiten sowie über die Verteilung der Modul- und Gesamtnoten. Der 

Bericht ist in geeigneter Weise offen zu legen. Der Prüfungsausschuss entscheidet über 

Widersprüche. Außerdem gibt der Prüfungsausschuss Anregungen zur Reform der 

Studienpläne und der Prüfungsordnung; Hierzu sollen in oder vor den entsprechenden 

Sitzungen regelmäßig Stellungnahmen der/des für das Zertifikatsstudium zuständigen 

Studienkoordinatorin/Studienkoordinators eingeholt werden. 

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder 

anwesend sind, darunter die/der Vorsitzende oder ihre/seine Vertretung. Darüber hinaus 

dürfen Beschlüsse des Prüfungsausschusses auch durch schriftliche oder elektronische 

Abstimmung gefasst werden, ohne dass eine Sitzung tatsächlich durchgeführt wird, wenn 

kein Mitglied widerspricht. Dies gilt nicht für Beschlüsse zur Änderung der 

Prüfungsordnung und zur Zurückweisung von Widersprüchen gegen 

Prüfungsentscheidungen sowie bei Wahlen. Bei Beschlussfassungen durch schriftliche 

oder elektronische Abstimmungen ist den Mitgliedern eine Überlegungsfrist von einer 

Woche während der Vorlesungszeit und zwei Wochen während der vorlesungsfreien Zeit 

einzuräumen. Ein Beschluss ist erst dann gefasst, wenn die Mehrheit ausdrücklich 

zugestimmt hat. Nach Ablauf der Frist sind die Mitglieder unverzüglich über die so 

getroffene Entscheidung zu informieren. 

(5) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes des 

Landes Nordrhein-Westfalen. Er kann seine Aufgaben für alle Regelfälle durch Beschluss 

der/dem Vorsitzenden übertragen. Dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche. 

(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des 

Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheitspflicht. Sofern sie nicht im 

öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die/den Vorsitzende/-n zur Verschwiegenheit 

zu verpflichten. 

(7) Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses ist das Dekanat der 
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Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. 

§ 15 
Prüfer/innen und Beisitzer/innen 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer/-innen und Beisitzer/-innen.  

(2) Prüferin/Prüfer kann jede gemäß § 65 Absatz 1 HG prüfungsberechtigte Person sein, die, 

soweit nicht zwingende Gründe eine Abweichung erfordern, in dem Fach, auf das sich die 

Prüfungsleistung bezieht, regelmäßig einschlägige Lehrveranstaltungen abhält. Über 

Ausnahmen entscheidet  der Prüfungsausschuss. 

(3) Zur Beisitzerin/Zum Beisitzer kann nur bestellt werden, wer eine einschlägige Diplom- 

oder Masterprüfung oder eine gleich- oder höherwertige Prüfung abgelegt hat. 

(4) Die Prüferinnen/Prüfer und Beisitzerinnen/Beisitzer sind in ihrer Prüfungstätigkeit 

unabhängig. Für schriftliche Prüfungsleistungen können akademische Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter im Auftrag der Prüferin/des Prüfers Aufgaben entwerfen und 

Vorkorrekturen durchführen. 

(5) Mündliche Prüfungen werden vor einer Prüferin/einem Prüfer in Gegenwart einer 

Beisitzerin/eines Beisitzers abgelegt. Vor der Festsetzung der Note hat die Prüferin/der 

Prüfer die Beisitzerin/den Beisitzer zu hören. Die wesentlichen Gegenstände und die Note 

der Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten, das von der Prüferin/dem Prüfer und der 

Beisitzerin/dem Beisitzer zu unterzeichnen ist. Für Wiederholungsprüfungen gilt § 12. 

(6) Studierenden des gleichen Studienganges soll bei mündlichen Prüfungen, unter der 

Voraussetzung, dass sie nicht die inhaltsgleiche Prüfung ablegen müssen, die Teilnahme 

als Zuhörerinnen und Zuhörer ermöglicht werden, sofern nicht eine Kandidatin oder ein 

Kandidat widerspricht. Die Teilnahme erstreckt sich nicht auf die Beratung und 

Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an die Kandidatinnen und Kandidaten. 

(7) Schriftliche Prüfungsleistungen im Rahmen von Modulen werden von einer 

Prüferin/einem Prüfer bewertet. Wiederholungsprüfungen sind gem. § 12 zu bewerten. 

§ 16 
Abschlusszeugnis und Zertifikat 

(1) Das nach Maßgabe von § 9 erteilte Zertifikat trägt das Datum des Tages, an dem die 

letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist. 

(2) Mit dem Zertifikat wird den Teilnehmenden ein Zeugnis über die Gesamtnote sowie über 

die besuchten Module mit den entsprechend erbrachten Leistungen und Bewertungen 
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ausgehändigt. 

(3) Das Zertifikat und das Zeugnis werden von der Dekanin/dem Dekan der 

Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät unterzeichnet und gesiegelt. 

§ 17 
Einsicht in die Studienakten 

Der/dem Studierenden wird auf Antrag nach Abschluss jeder Prüfungsleistung Einsicht in 

ihre/seine Arbeiten, die Gutachten der Prüferinnen/Prüfer und die entsprechenden Protokolle 

gewährt. Der Antrag ist spätestens innerhalb von 4 Wochen nach Bekanntgabe des 

Ergebnisses der Prüfungsleistung beim Prüfungsausschuss zu stellen; dieser bestimmt Ort und 

Zeit der Einsichtnahme. 

§ 18 
Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den „Amtlichen 
Bekanntmachungen“ der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster in Kraft. 

(2) Sie gilt für alle Studierenden, die das Studium zum 02. Oktober 2017 aufnehmen. 

(3) Für Studierende der vorangegangenen Kohorten, die nach der „Prüfungsordnung der 
Westfälischen Wilhelm-Universität Münster für das weiterbildende Zertifikatsstudium 
„Hochschul- und Wissenschaftsmanagement“ vom 14. März 2016“ (AB Uni 2016/09) 
studieren, gilt sie nur, wenn sie schriftlich beim Prüfungsausschuss beantragen, nach dieser 
Änderungsordnung weiter zu studieren.“ 
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Artikel II: 

1. Diese Änderungsprüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den 
„Amtlichen Bekanntmachungen“ der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (AB Uni) 
in Kraft. 

2. Sie gilt für alle Studierenden, die das Studium zum 2.Oktober 2017 aufnehmen. 

3. Für Studierende der vorangegangenen Kohorten, die nach der „Prüfungsordnung der 
Westfälischen Wilhelm-Universität Münster für das weiterbildende Zertifikatsstudium 
„Hochschul- und Wissenschaftsmanagement“ vom 14. März 2016“ (AB Uni 2016/09) 
studieren, gilt sie nur, wenn sie schriftlich beim Prüfungsausschuss beantragen, nach dieser 
Änderungsordnung weiter zu studieren. 

___________________________________________________________________________ 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats der 

Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät (Fachbereich 4) vom 26. April 2017. Die vorstehende 

Ordnung wird hiermit verkündet. 

Münster, den 17. Mai 2017      Der Rektor 

 

 

 

Prof. Dr. Johannes Wessels 
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Dritte Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für den  
Lernbereich Mathematische Grundbildung 

innerhalb des Studiums für das Lehramt an Grundschulen  
mit dem Abschluss Master of Education 

an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 
(Rahmenordnung LABG 2009) 

vom 20. Dezember 2013 
vom 29. Mai 2017 

 
 

Aufgrund von § 1 Absatz 1 Satz 3 der Rahmenordnung für die Prüfung im Studium für das Lehramt 
an Grundschulen mit dem Abschluss Master of Education an der Westfälischen Wilhelms-
Universität vom 06. Juni 2011 (AB Uni 13/2011, S. 894), zuletzt geändert durch die Sechste 
Änderungsordnung vom 15. Juli 2016 (AB Uni 28/2016, S. 2072 f.), hat die Westfälische Wilhelms-
Universität folgende Ordnung erlassen: 
 
 

Artikel 1 
 

Die Prüfungsordnung für den Lernbereich Mathematische Grundbildung innerhalb des Studiums 
für das Lehramt an Grundschulen mit dem Abschluss Master of Education an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster (Rahmenordnung LABG 2009) vom 20. Dezember 2013 (AB Uni 
01/2014, S. 24 ff.), zuletzt geändert durch die Zweite Änderungsordnung vom 13. Juli 2015 (AB Uni 
16/2015, S. 1315 ff.), wird wie folgt geändert: 
 
 
Die Modulbeschreibungen im Anhang der Prüfungsordnung erhalten folgende neue Fassung: 
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a) Das Modul G-MA-V1 „Vertiefung: Mathematik (Vertiefte Studien, G+)“ erhält folgende neue 
Fassung: 

Modultitel deutsch:  Vertiefung: Mathematik (Vertiefte Studien, G+) 

Modultitel englisch: Consolidation: Mathematics 

Studiengang: 
Master of Education für das Lehramt an Grundschulen (Vertiefungsstudium)  
(nach Rahmenordnung LABG 2009) 

Teilstudiengang: Lernbereich Mathematische Grundbildung – Vertiefte Studien, G+ 
 

1 
Modulnummer:  
Modul G-MA-V1 Status:  [x]  Pflichtmodul  [ ]  Wahlpflichtmodul   

 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[ ] jedes WS 
[ ] jedes SS 

Dauer: [x] 1 Sem. 
[ ] 2 Sem. 

Fachsem.: 
3. 

LP: 
7 

Workload (h): 
210 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1. V+Ü 

Vorlesung: Spezielle Themen 
der Mathematik 
 
Lineare Algebra 
oder 
Algebra und Zahlentheorie 
oder 
Geometrie 
oder 
Analysis 
oder 
Stochastik 
oder 
Algebraische Strukturen 
oder 
„Reelle Zahlen, Folgen, Reihen, 
Funktionen“ 
oder 
Vorlesung aufgrund aktueller 
Angebote. 

[x] P   [ ] WP 7 60 /  
3 + 1 SWS 150 

 

4 

Lehrinhalte 
 
Es wird eine Einführung in die Begriffe, Aussagen und Methoden des in der jeweiligen Vorlesung 
behandelten speziellen Gebietes der Mathematik gegeben. Im Folgenden sind die spezifischen 
Inhalte genauer angegeben: 

 Lineare Algebra: Vektorräume, lineare Abbildungen, Matrizen, Gleichungssysteme. 
 Algebra und Zahlentheorie: Teilbarkeitstheorie im Ring der ganzen Zahlen und allgemein in 

Integritätsringen. 
 Geometrie: Euklidische Geometrie, projektive Geometrie, Abbildungsgeometrie. 
 Analysis: Reelle Zahlen, Folgen, Stetigkeit, Differenzierbarkeit, Integrierbarkeit. 
 Stochastik: Wahrscheinlichkeitsräume, diskrete Zufallsvariable, stetige 

Verteilungsfunktionen mit Dichten. 
 Algebraische Strukturen: Gruppentheorie, Ringe und Körper 
 Reelle Zahlen, Folgen, Reihen, Funktionen: Lehrinhalte sind durch den Veranstaltungstitel 

gegeben. 
Es wird eine Einführung in die Begriffe, Aussagen und Methoden des in der jeweiligen Vorlesung 
behandelten speziellen Gebietes der Mathematik gegeben. 

5 Erworbene Kompetenzen: 
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Die Studierenden gewinnen in der von ihnen besuchten Vorlesung exemplarisch einen tieferen 
Einblick in den strukturellen Aufbau eines mathematischen Teilgebiets. Abhängig von der konkret 
besuchten Vorlesung haben die Studierenden die folgenden inhaltlichen Kompetenzen erworben: Sie 
kennen die innere Struktur des behandelten Teilgebiets und haben ein vernetztes Wissen bezüglich 
der behandelten Inhalte aufgebaut. Unabhängig von der konkret besuchten Vorlesung haben die 
Studierenden die folgenden methodischen Kompetenzen erworben: Sie können selbstständig agieren 
in Hinblick auf das Lösen von Aufgaben, das Erläutern von Beweisen wichtiger Sätze und das 
Durchführen von kleinen Beweisen. 

6 

Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Es dürfen keine Veranstaltungen gewählt werden, die inhaltlich mit Veranstaltungen übereinstimmen, 
die bereits in der Bachelor-Phase oder in einem anderen Modul des Master-Studiengangs Master of 
Education gewertet wurden. 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 

[x]  Modulabschlussprüfung  [ ]  Modulteilprüfungen  [ ]  Modulprüfung   
  

8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Benotete Klausur 90 Minuten 100 % 
 

 
 

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 
Regelmäßige Bearbeitung der wöchentlichen Übungszettel In der Regel 11 

Übungszettel 
(33 h Bearbei-
tungszeit) 

 

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich 
abgeschlossen wurde, d.h. alle Prüfungs- und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Fachnote: 
7/25 (G+) 

  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Keine 
  

13 
Anwesenheit: 

 
Keine 

  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Keine 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Dr. M. J. Sauer FB 10 
   

16 

Sonstiges: 
 

Das Modul enthält 7 LP Fachwissenschaft und 0 LP Fachdidaktik. 
   

 

  

984



 

b) Das Modul G-MA-V2 „Vertiefung: Didaktik (Vertiefte Studien, G+)“ erhält folgende neue 
Fassung: 

Modultitel deutsch:  Vertiefung: Didaktik (Vertiefte Studien, G+) 

Modultitel englisch: Consolidation: Didactics 

Studiengang: 
Master of Education für das Lehramt an Grundschulen (Vertiefungsstudium)  
(nach Rahmenordnung LABG 2009) 

Teilstudiengang: Lernbereich Mathematische Grundbildung – Vertiefte Studien, G+ 
 

1 
Modulnummer:  
Modul G-MA-V2 Status:  [x]  Pflichtmodul  [ ]  Wahlpflichtmodul   

 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[ ] jedes WS 
[ ] jedes SS 

Dauer: [x] 1 Sem. 
[ ] 2 Sem. 

Fachsem.: 
3. 

LP: 
5 

Workload (h): 
150 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1. S Forschungsfragen der 
Mathematikdidaktik“ [ ] P [x] WP 5 60 / 4 SWS 90 

2. S 
Spezielle Fragen der 
Mathematikdidaktik (mit 
Studienleistung) 

[ ] P [x] WP 2,5 30 / 2 SWS 45 

3. S 
Spezielle Fragen der 
Mathematikdidaktik (mit 
Prüfungsleistung) 

[ ] P [x] WP 2,5 30 / 2 SWS 45 

 

4 
Lehrinhalte 
Professoren des Instituts für Didaktik der Mathematik und der Informatik (IDMI) stellen aktuelle Fragen 
ihrer Forschungsgebiete vor. 

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden kennen theoretisch-analytische, theoretisch-konstruktive Untersuchungsmethoden 
und verschiedene empirische Methoden der Erkenntnisgewinnung und sind fähig, ihre erworbenen 
methodologischen Kenntnisse auf die Erarbeitung von Konzeptionen im Rahmen von konkreten 
Studien, wie z.B. Masterarbeiten, anzuwenden. 

6 

Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Es dürfen keine Veranstaltungen gewählt werden, die inhaltlich mit Veranstaltungen übereinstimmen, 
die bereits in der Bachelor-Phase oder in einem anderen Modul des Master-Studiengangs Master of 
Education gewertet wurden. 
Es müssen entweder das Seminar „Forschungsfragen der Mathematikdidaktik“ (1.) oder zwei 
Seminare „Spezielle Fragen der Mathematikdidaktik“ mit unterschiedlichen Themen (2. und 3.) 
gewählt werden. 
Falls zwei Seminare „Spezielle Fragen der Mathematikdidaktik“ gewählt werden, ist in einem der 
beiden Seminare die Studienleistung und in dem anderen die Prüfungsleistung zu erbringen. 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 

[x]  Modulabschlussprüfung  [ ]  Modulteilprüfungen  [ ]  Modulprüfung   
  

8 
Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 
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Benotete Klausur 
oder 
Hausarbeit 
(bei Besuch von zwei Seminaren in einem der beiden Seminare 
„Spezielle Fragen der Mathematikdidaktik“, in dem nicht die 
Studienleistung erbracht wird) 
Die Art der Prüfungsleistung wird zu Beginn des Moduls von der 
Dozentin/dem Dozenten in geeigneter Weise bekannt gegeben. 

60 Minuten 
 
ca. 10 
Seiten 

100 % 

 

 
 

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 
Referat mit Thesenpapier 
(bei Besuch von zwei Seminaren in einem der beiden Seminare „Spezielle 
Fragen der Mathematikdidaktik“, in dem nicht die Prüfungsleistung erbracht 
wird) 

 Dauer des 
Referats: in der 
Regel 45 bis 90 
Minuten 

 

10 

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich 
abgeschlossen wurde, d.h. alle Prüfungs- und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Fachnote: 
5/25 (G+) 

  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Keine. 
  

13 

Anwesenheit: 

Im Seminar „Forschungsfragen der Mathematikdidaktik“ besteht Anwesenheitspflicht. Im Seminar 
werden Kenntnisse erworben, die im reinen Selbststudium nicht zu erwerben sind, u.a. Erarbeitung 
von Kommunikationsverhalten, Praktiken des gemeinsamen Erarbeitens didaktischer Konzepte oder 
Diskussion mathematischer Probleme. Deshalb ist Anwesenheitspflicht erforderlich. 
In den Seminaren „Spezielle Fragen der Mathematikdidaktik“ besteht keine Anwesenheitspflicht. 

  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Keine 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Dr. M. J. Sauer FB 10 
   

16 

Sonstiges: 
 
Die Leistungspunkte der Veranstaltung des Moduls sind der Didaktik zuzuordnen: 
Das Modul enthält 0 LP Fachwissenschaft und 5 LP Fachdidaktik. 
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Artikel 2 
 

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. 
 
(2) Diese Ordnung findet Anwendung für alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 2017/18 
im Lernbereich Mathematische Grundbildung im Studium für das Lehramt an Grundschulen mit 
dem Abschluss Master of Education (nach Rahmenordnung LABG 2009) an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität eingeschrieben werden. Diese Ordnung findet ebenso Anwendung für alle 
Studierenden, die seit dem Wintersemester 2014/15 im Lernbereich Mathematische Grundbildung 
im Studium für das Lehramt an Grundschulen mit dem Abschluss Master of Education (nach 
Rahmenordnung LABG 2009) an der Westfälischen Wilhelms-Universität eingeschrieben sind, 
wenn und soweit sie die durch diese Ordnung geänderten Module noch nicht vor Beginn des 
Wintersemesters 2017/18 nach der ursprünglichen Fassung begonnen haben. 
 
 

 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs Mathematik und 
Informatik der Westfälischen Wilhelms-Universität vom 10. Mai 2017. Die vorstehende Ordnung 
wird hiermit verkündet. 
 
Münster, den 29. Mai 2017      Der Rektor 
 
 
 
 
         Prof. Dr. Johannes Wessels 
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Ordnung 

für die Zugangsprüfung für in der beruflichen Bildung Qualifizierte zu 
den vom Fachbereich 13 (Biologie) der  

Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

angebotenen Studiengängen 

vom 29. Mai 2017 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hoch-
schulgesetz – HG) in der Fassung des Hochschulzukunftsgesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW 
2014, S. 547) sowie aufgrund des § 6 Abs. 5 der Verordnung über den Hochschulzugang für in der beruf-
lichen Bildung Qualifizierte (Berufsbildungshochschulzugangsverordnung – BBHZVO) vom 7. Oktober 
2016 (GV. NRW 2016, S. 837) hat die Westfälische Wilhelms-Universität Münster die folgende Ordnung 
erlassen: 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

§ 1 Zweck der Zugangsprüfung 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

§ 3 Bewerbung 

§ 4 Prüfungsausschuss  

§ 5 Prüferinnen/Prüfer, Beisitzerinnen/Beisitzer 

§ 6 Prüfungsleistungen 

§ 7 Bewertung der Prüfungsleistung, Bildung der Noten und Bestehen der Zugangsprüfung 

§ 8 Zeugnis 

§ 9 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

§ 10 Ungültigkeit der Zugangsprüfung 

§ 11 Einsicht in die Prüfungsakten 

§ 12 Inkrafttreten 

 

 

§ 1 

Zweck der Zugangsprüfung 

Durch die Prüfung wird festgestellt, ob die Bewerberin/der Bewerber die fachlichen und methodischen 
Voraussetzungen für das Studium in dem vom Fachbereich 13 (Biologie) angebotenen Studiengang, der 
in der Bewerbung genannt ist, erfüllt. 

 

 

§ 2 

Zugangsvoraussetzungen 
1An der Zugangsprüfung kann teilnehmen, wer die entsprechenden Voraussetzungen der Verordnung 
über den Hochschulzugang für in der beruflichen Bildung Qualifizierte erfüllt. 2Das Vorliegen der Voraus-
setzungen gem. Satz 1 ist von der Bewerberin/dem Bewerber durch die Vorlage entsprechender Zeug-
nisse nachzuweisen.  
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§ 3 

Bewerbung  

Die Bewerbung ist unter Angabe des Studiengangs schriftlich an das Dekanat des Fachbereichs Biologie 
zu richten. 2Die erforderlichen Nachweise gemäß § 2 sind beizufügen. 

 

 

§ 4 

Prüfungsausschuss 

Für die Organisation der Zugangsprüfung und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben 
ist der Prüfungsausschuss des Studienganges zuständig, der in der Bewerbung genannt ist.  

 

 

§ 5 

Prüferinnen/Prüfer, Beisitzerinnen/Beisitzer 
1Prüferin/Prüfer sowie Beisitzerin/Beisitzer können Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer, Privat-
dozentinnen/Privatdozenten sowie akademische Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter sein. 2Die Prüferin-
nen/Prüfer sowie, soweit es um mündliche Prüfungen geht, die Beisitzerin/der Beisitzer werden von 
dem Prüfungsausschuss bestellt. 3Der Prüfungsausschuss kann die Bestellung der/dem Vorsitzenden 
übertragen. 

 

 

§ 6 

Prüfungsleistungen 

(1) Die Zugangsprüfung besteht aus einer mündlichen Wissensstandprüfung von mindestens 30 und 
höchstens 60 Minuten in Form eines Kolloquiums mit einer Prüferin/einem Prüfer und einer Bei-
sitzerin/einem Beisitzer sowie einer Klausur im Umfang von i.d.R. 90 Minuten. 

 

(2) 1Macht eine Bewerberin/ein Bewerber glaubhaft, dass sie bzw. er wegen einer chronischen Er-
krankung oder Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der 
vorgesehenen Form oder innerhalb der vorgeschriebenen Zeit abzulegen, so muss der Prüfungsaus-
schuss die Bearbeitungszeit für Prüfungsleistungen bzw. die Fristen für das Ablegen von Prüfungen 
verlängern oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer bedarfsgerechten Form gestatten. 2Zur 
Glaubhaftmachung einer chronischen Erkrankung oder Behinderung kann die Vorlage geeigneter 
Nachweise verlangt werden. 3Hierzu zählen insbesondere ärztliche Atteste oder, falls vorhanden, 
Behindertenausweise. 

 

(3) 1Bei Entscheidungen nach Absatz 2 ist auf Wunsch der Bewerberin/des Bewerbers die/der Behinder-
tenbeauftragte des Fachbereichs zu beteiligen. 2Sollte keine Konsultierung der/des Behinderten-
beauftragten des Fachbereichs möglich sein, so ist die/der Behindertenbeauftragte der Universität 
anzusprechen. 
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§ 7 

Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten und Bestehen 
der Zugangsprüfung 

(1) 1Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüferin-
nen/Prüfern festgesetzt. 2Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu 
verwenden: 

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung 

2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den 
durchschnittlichen Anforderungen liegt 

3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen 
Anforderungen entspricht 

4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den 
Anforderungen genügt 

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher 
Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt. 

3Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können für die Bewertung 
der Prüfungsleistungen Zwischenwerte gebildet werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 
sind dabei ausgeschlossen. 

(2) 1Jede schriftliche Prüfungsleistung ist von zwei Prüferinnen/Prüfern gemäß § 4 zu be-
werten. 2 Im Falle divergierender Bewertungen errechnet sich die Note in entsprechen-
der Anwendung von Absatz 5 und Absatz 6. 

(3) 1Mündliche Prüfungen sind von einer Prüferin/einem Prüfer in Gegenwart einer Bei-
sitzerin/eines Beisitzers abzunehmen. 2Vor der Festsetzung der Note ist die Beisitzerin/der 
Beisitzer zu hören. 3 Über mündliche Prüfungen ist ein Protokoll zu fertigen, das die 
wesentlichen Gegenstände der Prüfung und die festgesetzte Note wiedergibt. 4 Es ist von 
der Prüferin/dem Prüfer und der Beisitzerin/dem Beisitzer zu unterschreiben. 

(4) Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn die Note mindestens „ausreichend“ (4,0) ist. 

(5) 1Die Zugangsprüfung ist bestanden, wenn sämtliche Prüfungsleistungen bestanden sind. 
2Die Gesamtnote der Zugangsprüfung errechnet sich aus dem Durchschnitt der Noten der 
einzelnen Prüfungsleistungen. 3Die Gesamtnote einer bestandenen Zugangsprüfung lautet:  

bei einem Durchschnitt bis einschl. 1,5   - sehr gut 

bei einem Durchschnitt zwischen 1,6 und 2,5  - gut 

bei einem Durchschnitt 2,6 und 3,5  - befriedigend 

bei einem Durchschnitt 3,6 und 4,0 einschl.  - ausreichend. 

(6) Bei der Bildung der Gesamtnote wird die erste Dezimalzahl hinter dem Komma berück-
sichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
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§ 8 

Zeugnis 

(1) 1Über die bestandene Zugangsprüfung wird ein Zeugnis ausgestellt, das die in den einzelnen 
Prüfungsleistungen erzielten Noten und die Gesamtnote enthält. 2Das Zeugnis ist von der/dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 3Als Datum des Zeugnisses ist der 
Tag anzugeben, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist.  

(2) Ist die Zugangsprüfung nicht bestanden oder gilt sie als nicht bestanden, so erteilt die/der Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses der Kandidatin/dem Kandidaten hierüber einen schriftli-
chen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheid. 

 

 

§ 9 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn die Kandida-
tin/der Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn 
sie/er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. 
2Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorab ange-
gebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 

(2) 1Versucht die Kandidatin/der Kandidat, das Ergebnis ihrer/seiner Prüfungsleistung durch 
Täuschung oder durch Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die 
betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet; die Feststellung 
wird von der jeweiligen Prüferin/dem jeweiligen Prüfer getroffen und aktenkundig ge-
macht. 2Eine Kandidatin/Ein Kandidat, die/der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung 
stört, kann von der jeweiligen Prüferin/dem jeweiligen Prüfer von der Fortsetzung der 
Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die betreffende Prüfungs-
leistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 3 Die Gründe für den Ausschluss sind 
aktenkundig zu machen. 4 In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die 
Kandidatin/den Kandidaten von der Wiederholung der Zugangsprüfung ausschließen. 

(3) Belastende Entscheidungen sind der Kandidatin/dem Kandidaten unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

 

 

§ 10 

Ungültigkeit der Zugangsprüfung 

(1) 1Hat die Kandidatin/der Kandidat bei der Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst 
nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss nachträglich 
diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung die Kandidatin/der Kandidat getäuscht 
hat, für nicht bestanden erklären. 2In diesem Fall ist die gesamte Zugangsprüfung für nicht 
bestanden zu erklären. 

(2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass 
die Kandidatin/der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der 
Prüfung geheilt. 2Hat die Kandidatin/der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht 
erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 
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(3) Der Kandidatin/Dem Kandidaten ist vor der Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu 
geben. Die Entscheidung ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(4) 1Das zu Unrecht ausgestellte Zeugnis wird eingezogen. 2Eine Entscheidung nach Abs. 1 und 
Abs. 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach dem Datum des zu Unrecht aus-
gestellten Zeugnisses ausgeschlossen. 

 

 

§ 11 

Einsicht in die Prüfungsakten 
1Innerhalb von drei Monaten nach Zustellung des Zeugnisses oder dem Bescheid über das Nicht-
bestehen der Prüfung wird dem Prüfling auf Antrag in angemessener Frist Einsicht in seine 
Prüfungsakten gewährt. 2 Das Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein- Westfalen ist 
zu beachten. 

 

§ 12 

Inkrafttreten 

(1) Die vorliegende Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekannt-
machungen der Westfälischen Wilhelms-Universität in Kraft.  

(2) Mit Inkrafttreten dieser Ordnung tritt die Ordnung für die Zugangsprüfung zu den vom Fachbereich 
13 (Biologie) der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster angebotenen Studiengängen vom 
26. Februar 2009 außer Kraft. 

 

 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Biologie vom 
03.05.2017. Die vorstehende Ordnung wird hiermit verkündet. 

 

 

 

Münster, den 29. Mai 2017 Der Rektor 

 

 

 

         

Prof. Dr. Johannes Wessels 
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Zugangs- und Zulassungsordnung 

für den Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre 

an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

vom 1. Juni 2017 

 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-West-

falen (Hochschulgesetzes -HG-) in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes vom 31.10.2006 (GV 

NW S. 474) hat die Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung erlassen: 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

§ 3 Termine, Fristen und Unterlagen 

§ 4 Zulassungskommission 

§ 5 Auswahlkriterien 

§ 6 Beurteilung der Auswahlkriterien gemäß § 5 Nr. 3 bis 4 

§ 7  Rangliste 

§ 8 Abschluss des Verfahrens 

§ 9 Täuschung und Ordnungsverstoß 

§ 10 Inkrafttreten, Veröffentlichung 

 

 

§ 1 

Anwendungsbereich 

 

Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Masterstudiengang Betriebswirt-

schaftslehre an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Bewerbung und Zulassung 

erfolgen für einen Schwerpunkt (Major) i. S. v. § 7 Abs. 1 der Masterprüfungsordnung für den 

Studiengang Betriebswirtschaftslehre an der Westfälischen Wilhelms-Universität.  

 

 

§ 2 

Zugangsvoraussetzungen 

 

(1) Voraussetzung für den Zugang zum Auswahlverfahren und zum Studium des Masterstudien-

gangs Betriebswirtschaftslehre ist neben den allgemeinen Voraussetzungen für die Ein-

schreibung die Absolvierung eines fachlich einschlägigen Studiums mit einer Regelstudien-

zeit von mindestens sechs Semestern, das mit einem Bachelor oder einem anderen berufs-

qualifizierenden Abschluss (Diplom, Staatsexamen etc.) mit einer Note von mindestens 2,9 

abgeschlossen worden ist. Fachlich einschlägig im Sinne von Satz 1 ist ein wissenschaftli-

ches Studium an einer deutschen oder ausländischen Hochschule, welches folgenden Anfor-

derungen genügt: 

 

(a) mindestens 40 Leistungspunkte aus dem Gebiet der Betriebswirtschaftslehre, davon 

mindestens 12 Leistungspunkte aus dem Gebiet des gewählten Schwerpunktes, und  

(b) mindestens 30 Leistungspunkte aus den Gebieten Volkswirtschaftslehre, Mathema-

tik und/oder Statistik. 

 

Von den allgemeinen Leistungspunkten aus dem Gebiet der Betriebswirtschaftslehre nach 

(a) können maximal 10 Leistungspunkte durch zusätzliche, über die Anforderungen von (b) 

hinausgehende Leistungspunkte aus den Gebieten Mathematik oder Statistik substituiert 

werden. 
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Im Falle des § 3 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 sind die Anforderungen an die Mindestnote im Sinne von 

Satz 1 auch dann erfüllt, wenn das vorläufige Zeugnis eine Durchschnittsnote von mindes-

tens 2,9 ausweist. 

Studierenden, die ein wirtschaftswissenschaftliches Studium erfolgreich beendet haben, das 

nicht die Anforderungen des Satzes 2 erfüllt, wird der Zugang zum Auswahlverfahren ge-

währt, wenn sie nachweisen, dass sie zu den besten 10 % ihres Abschlussjahrgangs des je-

weiligen Studiengangs gehören. 

 

(2) Für Bewerberinnen/Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht an einer 

deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, ist weitere Zugangsvoraussetzung der 

Nachweis von für die aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen ausreichenden Kenntnis-

sen der deutschen Sprache. Der Nachweis wird gemäß den Bestimmungen der DSH-Prüfungs-

ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität erbracht. Der Nachweis ist nicht erforderlich 

für Bewerberinnen/Bewerber, deren Muttersprache Deutsch ist. 

 

(3) Das Auswahlverfahren wird durchgeführt, wenn die Zahl der Bewerberinnen/Bewerber für 

den Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre, die die Zugangskriterien erfüllen, die Zahl 

der für den Studiengang zur Verfügung stehenden Studienplätze übersteigt. 

 

 

§ 3 

Termine, Fristen und Unterlagen 

 

(1) Das Zulassungs- und Auswahlverfahren findet jeweils vor Beginn der Vorlesungszeit des Win-

tersemesters statt. Der Antrag auf Zulassung ist beim Studierendensekretariat der Westfäli-

schen Wilhelms-Universität zu stellen. Die Frist zur Stellung des Antrags richtet sich nach der 

Verordnung über die Vergabe von Studienplätzen in Nordrhein-Westfalen (VergabeVO NRW). 

Die Bewerberin/der Bewerber muss folgende Bewerbungsunterlagen einreichen: 

 

 

1. Nachweise über das Vorliegen eines ersten berufsqualifizierenden Abschlusses gemäß § 

2 Abs. 1. Liegt zum Zeitpunkt der Bewerbung noch kein Abschlusszeugnis gemäß § 2 Abs. 

1 vor, so muss ein vorläufiges Zeugnis eingereicht werden, in das mindestens die Noten 

entsprechend 140 ECTS-Kreditpunkten eingegangen sind. Darin muss die zum Zeitpunkt 

der Bewerbung erreichte Durchschnittsnote nachgewiesen werden. Als vorläufiges Zeug-

nis gilt auch ein Nachweis im Sinne von Nr. 2, sofern er den inhaltlichen Anforderungen 

gemäß Satz 2 und 3 entspricht und von der zuständigen Dekanin/dem zuständigen De-

kan oder einer von ihr/ihm beauftragten Person unterschrieben ist. Das Abschlusszeug-

nis gemäß § 2 Abs. 1 ist im Falle der Zulassung bei der Einschreibung vorzulegen. Bewer-

berinnen/Bewerber, die ihren ersten berufsqualifizierenden Abschluss nicht an einer 

deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, müssen zusätzlich eine deutsche Über-

setzung der zuvor genannten Unterlagen vorlegen. Entspricht das Notenschema des von 

einer Bewerberin/einem Bewerber vorgelegten ersten berufsqualifizierenden Abschlus-

ses nicht dem Notenschema des § 17 Abs. 3 der Prüfungsordnung für den Masterstudi-

engang BWL, so muss sie/er außerdem darlegen, welchen Noten des zuvor genannten 

Notenschemas die im Zeugnis nach Satz 1 - 3 ausgewiesenen Noten - Gesamtnote und 

Noten der einzelnen Prüfungsleistungen - entsprechen. Entspricht das verwendete Credit 

Point-System innerhalb des zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss führenden Stu-

diums nicht dem ECTS, muss sie/er ferner darlegen, welchem Punktwert gemäß ECTS die 

im Zeugnis nach Satz 1 - 3 ausgewiesenen Studien- und Prüfungsleistungen entsprechen. 

2. Nachweis über sämtliche erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen (z.B. Transcript of 

Records) innerhalb des Studiums im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 1 (inkl. der Leistungen der 
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Orientierungsphasen und vergleichbarer Studienabschnitte, unabhängig davon, ob sie in 

die Bachelornote mit einfließen) mit ausgewiesenen Kreditpunkten und der zum 

Zeitpunkt der Bewerbung erreichten Durchschnittsnote. 

3. Ggf. der Nachweis, dass die Bewerberin/der Bewerber zu den besten 10 % ihres/seines 

Abschlussjahrgangs des Studiengangs gehört. 

4. Angabe des für den Masterstudiengang BWL gewählten Schwerpunktes (Major) i.S.v.§ 7 

Abs. 1 der Masterprüfungsordnung. 

5. Angabe des beabsichtigten Minors. 

6. Ggf. Nachweise über ausreichende Sprachkenntnisse gemäß § 2 Abs. 2 und ggf. vorhan-

dener Kenntnisse der englischen Sprache. 

7. Lebenslauf mit Angaben zu den Qualifikationen im Sinne von § 5 Satz 1 Nrn. 3 bis 4 (z.B. 

Englischkenntnisse, Auslandsaufenthalte, einschlägige Praxiserfahrung, besondere Aus-

zeichnungen im Studium, Preise). 

8. Motivationsschreiben in deutscher oder englischer Sprache, das Aufschluss über die Mo-

tivation für und die Identifikation mit dem gewählten Studium, dem Hochschulstandort 

und dem angestrebten Beruf gibt und auch auf die bisher auf dem Gebiet des gewählten 

Schwerpunktes erbrachten Leistungen sowie die Eignung für den hohen Anspruch an der 

Fakultät eingeht (max. zwei Seiten). 

9. Ggf. weitere Unterlagen zu den Qualifikationen im Sinne von § 5 Nrn. 3bis 4. 

 

Der Antrag und die einzureichenden Unterlagen sind im Bewerbertool hochzuladen. Die ein-

zureichenden Nachweise sind als Scans der Originaldokumente dem Antrag beizufügen. Ab-

weichend hiervon sind die Anträge von Studienbewerberinnen/Studienbewerbern, die nicht 

Deutsche oder gemäß § 2 Satz der VergabeVO NRW Deutschen gleichgestellt sind, einschließ-

lich der beizufügenden Unterlagen zusätzlich postalisch zu übermitteln; die Nachweise ge-

mäß Satz 1 Nr. 1 und 2 sind dabei in Form beglaubigter Fotokopien beizufügen. 

 

 (2) Die Zulassung ist abzulehnen, wenn die Bewerberin/der Bewerber die Unterlagen gemäß Abs. 

1 nicht vollständig oder nicht rechtzeitig einreicht. Nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 

eingereichte Unterlagen gemäß Abs. 1 können zudem beim Auswahlverfahren nicht berück-

sichtigt werden und gehen somit zu Lasten des Bewerbers. 

 

 

§ 4  

Zulassungskommission 

 

(1) Zur Koordinierung des Auswahlverfahrens im Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre 

wird eine Zulassungskommission eingesetzt. Die Mitglieder der Zulassungskommission und 

ihre Stellvertreterinnen/Stellvertreter werden vom Fachbereichsrat gewählt. Die Amtszeit der 

gewählten Mitglieder beträgt ein Jahr. Eine Wiederwahl ist zulässig.  

 

(2)  Die Zulassungskommission koordiniert das Auswahlverfahren und dessen Durchführung 

durch die Beurteilergruppen.  

 

(3) Die Zulassungskommission besteht aus einer/einem Vorsitzenden, deren/dessen Stellver-

treterin/Stellvertreter, die der Gruppe der Hochschullehrerinnen/ Hochschullehrer angehören 

müssen, zwei weiteren Vertreterinnen/Vertretern der Gruppe der Hochschullehrerinnen und 

Hochschullehrer und einer Vertreterin/einem Vertreter der Gruppe der akademischen Mitar-

beiterinnen/Mitarbeitern. Für alle Mitglieder der Zulassungskommission wird eine Stellver-

treterin/ein Stellvertreter bestellt. Die Amtszeit der Mitglieder der Zulassungskommission be-

trägt ein Jahr. Eine Wiederwahl ist zulässig. 
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(4) Die Zulassungskommission ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder, darunter 

die/der Vorsitzende oder ihre/seine Stellvertretung, anwesend sind. Bei Stimmengleichheit 

entscheidet die Stimme der/des Vorsitzenden oder bei ihrer/seiner Abwesenheit die Stimme 

der Stellvertreterin/des Stellvertreters. 

 

(5) Die Sitzungen der Zulassungskommission sind nichtöffentlich. Die Mitglieder der Zulas-

sungskommission unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 

 

 

§ 5  

Auswahlkriterien 

 

Im Rahmen des Auswahlverfahrens werden folgende Kriterien herangezogen und in einen Punktwert 

transformiert (maximal 100 Punkte, vgl. Anlage 1): 

 

1. Note im Zeugnis des Bachelorstudiums bzw. des berufsqualifizierenden Abschlusses gemäß 

§ 3 Abs. 1 Nr. 1 (maximal 40 von 100 Punkten), 

2. Allgemeine quantitative Kompetenzen in Mathematik, Statistik, Volkswirtschaftslehre (maxi-

mal 15 von 100 Punkten), 

3. Fachliche Kompetenzen: einschlägige Vorkenntnisse und Erfahrungen für den im Masterstu-

diengang gewählten Schwerpunkt (z.B. Auslandsaufenthalte, Englischkenntnisse und Pra-

xiserfahrung) (maximal 30 von 100 Punkten),  

4. Persönliche Kompetenzen: weitere einschlägige Qualifikationen wie etwa besondere Aus-

zeichnungen im Studium, Preise und das Motivationsschreiben (maximal 15 von 100 Punk-

ten). 

 

 

§ 6  

Beurteilung der Auswahlkriterien gemäß § 5 Nr. 3 bis 4 

 

(1)  Für die Beurteilung der Auswahlkriterien gemäß § 5 Nr. 3 bis 4 setzt die Zulassungskommis-

sion Beurteilergruppen ein. Für jeden der wählbaren Schwerpunkte wird mindestens eine Be-

urteilergruppe eingesetzt. Mitglied einer Beurteilergruppe kann jedes einem Fach der Be-

triebswirtschaftslehre angehörende Mitglied der Gruppen der Hochschullehrerinnen/ Hoch-

schullehrer und der akademischen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Wirtschaftswissen-

schaftlichen Fakultät sein. 

 

(2) Jede Beurteilergruppe besteht aus einem Mitglied der Gruppe der Hochschullehrerin-

nen/Hochschullehrer der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und zwei Mitgliedern der 

Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter. Das Mitglied der Gruppe der Hoch-

schullehrerinnen/Hochschullehrer und eines der Mitglieder der Gruppe der akademischen 

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter müssen jeweils dem gleichen eines der nachfolgend genann-

ten, an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät bestehenden Center angehören: 

 

- Accounting Center Münster 

- Finance Center Münster 

- Marketing Center Münster 

- Centrum für Management. 

 

(3) Die Zulassungskommission weist den Beurteilergruppen die von ihnen zu beurteilenden Be-

werbungen zu. Jede Bewerbung muss einer Beurteilergruppe zugewiesen werden, deren Mit-

glieder gemäß Abs. 2 Satz 2 dem für den gewählten Schwerpunkt fachlich zuständigen Center 
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angehören. Sind mehrere Beurteilergruppen für die auf einen Schwerpunkt entfallenden Be-

werbungen eingesetzt, erfolgt die Zuteilung nach Maßgabe der Anfangsbuchstaben des 

Nachnamens; das Nähere hierzu bestimmt die Zulassungskommission. 

 

(4) Jedes Mitglied einer Beurteilergruppe bewertet die Bewerbungen nachfolgenden Kriterien 

(vgl. Anlage 1): 

 

1. Fachliche Kompetenzen gemäß § 5 Nr. 3mit einem Punktwert von 0 bis 30, 

 

2. Persönliche Kompetenzen gemäß § 5 Nr. 4 mit einem Punktwert von 0 bis 15. 

 

In Bezug auf die Kriterien gemäß Satz 1 Nr. 1 und 2 weist es einzelnen für das jeweilige Krite-

rium einschlägigen Merkmalen nach Maßgabe ihrer Einschlägigkeit und ihrer quantitativen 

und qualitativen Ausprägung einen Punktwert zu. Mehr als 10 Punkte können für ein einzel-

nes Merkmal nicht vergeben werden. Bewertbare Merkmale sind insbesondere die in der An-

lage 1 zu den Kriterien gemäß § 5 Nr. 3 bis 4 beispielhaft genannten, darüber hinaus jedoch 

auch andere Merkmale, die sich aus den Angaben der Bewerberinnen/Bewerber und den von 

ihnen eingereichten Unterlagen ergeben. Negativpunktwerte werden nicht vergeben. Die für 

die einzelnen Merkmale zugewiesenen Punktwerte werden bis zu den in Satz 1 Nr. 1 und 2 

genannten Obergrenzen aufaddiert.  

 

(5) Die Punktwerte gemäß § 5 Nr. 3 und 4 errechnen sich jeweils als ungerundete Mittelwerte der 

von den einzelnen Mitgliedern der jeweiligen Beurteilergruppe gemäß Absatz 4 festgelegten 

Punktwerte. 

 

 

§ 7 

Rangliste 

 

Die Zulassungskommission beauftragt ein Mitglied der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, nach 

Maßgabe der zu den einzelnen Kriterien gemäß § 5 erreichten Punktwerte eine Rangliste der Bewer-

berinnen/Bewerber zu erstellen. Für jede Bewerberin/jeden Bewerber wird eine Zufallszahl gezogen, 

die im Falle von Punktgleichheit über den Rangplatz entscheidet. 

 

 

§ 8 

Abschluss des Verfahrens 

 

(1) Wird der Bewerberin/dem Bewerber aufgrund ihrer/seiner Platzierung auf der Rangliste ein 

Studienplatz zuerkannt, so erhält sie/er unverzüglich nach Beendigung des Verfahrens ei-

nen schriftlichen Bescheid, der die Zuweisung des Studienplatzes für den Masterstudien-

gang Betriebswirtschaftslehre an der Westfälischen Wilhelms-Universität ausspricht. Den 

Bescheid erstellt die Rektorin/der Rektor. Im Falle des § 3 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 erhält die Be-

werberin/der Bewerber einen Bescheid, der die Zulassung unter dem Vorbehalt ausspricht, 

dass das Zeugnis gemäß § 2 Abs. 1 zum Zeitpunkt der Einschreibung vorgelegt wird. 

 

(2) Im Bescheid gemäß Abs. 1 Satz 1 setzt die Rektorin/der Rektor der Bewerberin/dem Bewer-

ber eine Frist für die Abgabe der Erklärung, ob die Bewerberin/der Bewerber den Studien-

platz annimmt. Lehnt die Bewerberin/der Bewerber den angebotenen Studienplatz ab, wird 

dieser der/dem auf der Rangliste Nächstplatzierten zugewiesen. Versäumt die Bewerbe-

rin/der Bewerber innerhalb der Annahmefrist die Erklärung gemäß Satz 1 abzugeben, gilt 

dies als Ablehnung. 
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(3) Wird eine Studienbewerberin/ein Studienbewerber nicht zum Studium zugelassen, so er-

teilt die Rektorin/der Rektor hierüber einen schriftlichen Bescheid. Der Bescheid ist zu be-

gründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

 

(4) Eine Einschreibung an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster kann nur erfolgen, 

wenn der Bescheid gemäß Abs. 1 dem Studierendensekretariat gemeinsam mit dem Antrag 

auf Einschreibung fristgemäß vorgelegt wird. Im Übrigen findet die Einschreibeordnung der 

Westfälischen Wilhelms-Universität Münster in der jeweils geltenden Fassung Anwendung. 

 

 

§ 9 

Täuschung und Ordnungsverstoß 

 

(1) Hat eine Bewerberin/ein Bewerber in dem Auswahlverfahren nach § 5 getäuscht oder falsche 

oder gefälschte Unterlagen nach § 2 und § 3 eingereicht und wird diese Tatsache erst nach 

der Zulassung nach § 8 bekannt, wird die Zuweisung des Studienplatzes widerrufen. Ein Wi-

derruf ist nur innerhalb von zwei Jahren nach Aushändigung der Bestätigung möglich. 

 

(2) Belastende Entscheidungen sind der Bewerberin/dem Bewerber unverzüglich schriftlich mit-

zuteilen und zu begründen. Vor der Entscheidung ist der Bewerberin/dem Bewerber Gelegen-

heit zu geben, gehört zu werden. 

 

 

§ 10 

Inkrafttreten, Veröffentlichung 

 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 

Westfälischen Wilhelms-Universität in Kraft. Gleichzeitig tritt die Zugangs- und Zulassungsordnung 

für den Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre an der Westfälischen Wilhelms-Universität 

Münster vom 28. April 2016 außer Kraft. Diese Ordnung gilt erstmals für Zugang und Zulassung zum 

Wintersemester 2017/18. 
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Anlage 1 zur Zugangs- und Zulassungsordnung für den Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

Kriterium 
Punkte 

(max.) 

Bachelornote gemäß § 5 Nr. 1 

40 
Bachelornote  

1,0 40 Punkte 
Zwischen den Grenzen stückweise lineare In-

terpolation 
2,9  0 Punkte 

Allgemeine quantitative Kompetenzen gemäß § 5 Nr. 2 

15 

Umfang der Ausbildung in Mathematik, Statistik, Volkswirtschaftslehre, abhängig von der Anzahl der erbrachten Leistungspunkte im Studiengang  

 

Umfang der Aus-

bildung in Mathe-

matik/Statistik 

12 ECTS oder we-

niger 

0 Punkte Zwischen den 

Grenzen jeweils li-

neare Interpola-

tion 
21 ECTS oder mehr 7,5 Punkte 

Umfang der Aus-

bildung in VWL 

12 ECTS oder we-

niger 

0 Punkte Zwischen den 

Grenzen jeweils li-

neare Interpola-

tion 
21 ECTS oder mehr 7,5 Punkte 

 

Fachliche Kompetenzen für den im Masterstudiengang gewählten Schwerpunkt gemäß § 5 Nr. 3 

30 Umfang und Qualität der Ausbildung im gewählten Schwerpunkt, im Lebenslauf dargestellte und nachgewiesene einschlägige Praxiserfahrung, nachgewie-

sene  

Englischkenntnisse, Auslandsaufenthalte (Studium, Semester, Praktika) etc. 

Persönliche Kompetenzen gemäß § 5 Nr. 4 

15 
Im Lebenslauf dargestellte und durch Unterlagen nachgewiesene Auszeichnungen im Studium, Preise, Stipendien, besonderes Engagement innerhalb und 

außerhalb des Studiums etc. 

Im Motivationsschreiben dargestelltes Interesse für das Studium, den gewählten Schwerpunkt, den Hochschulstandort und den angestrebten Beruf; dar-

gestellte Eignung für den gewählten Schwerpunkt und den hohen Anspruch an der Fakultät etc. 
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
vom 31. Mai 2017. Die vorstehende Ordnung wird hiermit verkündet. 
 
Münster, den 1. Juni 2017       Der Rektor 
  
 
  
         Prof. Dr. Johannes Wessels 
 

 
 

 

1000

vstra_01
Wessels


	Inhalt 12
	Gesamt
	1. ÄO_Master HWM_2017_Unterschriftsfassung2
	1. ÄO_Zertifikat HWM 2017_Unterschriftsfassung
	3. ÄO_MEd_G-Mathe (LABG 2009)_nach FBR_endg
	Zugangsordnung Biologie nach FBR_endg
	ZZO 2017 Master BWL_30. 5.




